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Das Völken-echt ist, will es seme normative Kraft und seinen universellen Gel­
tungsanspruch nicht grundlegend in Frage stellen, in Ermangelung zentraler, von 
der Interessenpolitik der Staaten unabhimgiger Einrichtungen und Durchset­
zungsinstrumencarien auf inha/tbche K&.rheit angewiesen. Der Unabgeschlos­
unheit des Völkerrechts korrespondiert eine EntwicklungsoffenheiL fur weitere 
Pn:nzipien und" Werte", was in der Konsequenz zu einer weitreichenden Re&.­
tivierung des universellen Gewalwerbots führen kann. Es ist die Aufgabe des 
völkerrechtlichen und politischen Diskurses, den aktuellen Wandlungsprozeß 
kritisch und gleichzeitig konstruktiv zu hinterfragen, damiL auch d4S .konstitu­
tionalisierte« (postmoderne) Völkerrecht zwischen den Forderungen der Rechts­
sicherheit und der materialen Gerechtigkeit nichts von seiner normativen Kraft 
einbiißt. 

Die Red. 

l. Einleitung 

Es ereignet sich höchst selten, daß das Völkerrecht - bzw. ein Rechesproblem des 
Völkerrechts - Gegenstand öffentlicher Diskussion ist. 1m Frühjahr und Sommer des 
letzten Jahres haben wir eine solche Diskussion erlebt - und sie ist noch keineswegs 
abgeschlossen. Erlaubt das Völkerrecht eine sog. humaniriire Intervention. d. h. ein 
Einschreiten drirrer Staaten nUr militärischer Gewalt, wenn - wie seinerzeir im 
Kosovo' - ein Staat den grundlegenden Menschenrechtsstandard gegenüber seinen 
eigenen Staltsangehörigen verletzt, es möglicherweise sogar zu Handlungen mit 
Völkermordcharakter kommt? Zweck dieses Beitrags ist nlcht, die faeettenreiche 
Diskussion in ihrer ganzen Breite noch einmal aufzubereiten. Es soll vielmehr der 
Versuch unternommen werden. das mit der ~ hurnanitären Intervention .. verbundene 
Rcchtsproblem in einen größeren Bezugsrahmen zu sle/len: in den BC7.ugsrahmen der 
"Konstirutionalisierung« der Völkerrechtsordnung. 
Die "humanitäre Intervention« läßt sich jedoch nur mit äußerster Mühe »juristisch 
isoliert« betrachten; daran kranken nichr wenige der akruellen Annäherungen an 
dieses Thema. Es weist die unterschiedlichsten Implikacionen auf: Man kann es unter 
völkerrechtlichen. polilischen, moralischen oder philosophischen, sogar unter Lheo-

J O,mi, ist kcinC$wegs ge'ag ... daß der m,litim,hc NATO-EinSliz in )ugoshwJcn "usschlid.llich hum,ni,:;r 
bogrundet w>r; vgl. d,~u L<>qu.i, Der Kosovo· Kon!likt - Wc~c in einen vermeidbaren Krieg (2000); 
krnisch zur (I~hl~ndeo) Str.leg" der NATO Girrsch, Kon!liklreguli crung ohn~ Konzcpl und Konsens, 
fAZ o. ') . }. ~ooo, $. 1\. - Zu den historischen und politischen Hinte rgrunden des Kosovo·Konllikts vgl. 
M>rko (li rsg.), Gordi scher Knoten Kosovoh Durchschklgen oder emwirren ~ (J 999); M. Rub, Kosovo­
Ursachen und Folgen eint. Krieges in Europ. (1999); F. W. ){üb, KJ 1999, .6) 11.; Gumpd, Politische 
S,udien, Sonderhdt 4h?99. 7 Ir.; .ullcrdcm Noel M,lcolm, Kosovo - A Shon History ('999). 
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logischen Aspekten uncersuchen' . Feste Grenzziehungen im je eigenen methodischen 
Zugriff verschwimmen oflrnals, teilweise werden sie ignoriere l . Ein möglicher Wider­
spruch zwischen ethischen und völkerrechtlichen Anforderungen wird nur sc/ten 
zum Ausdruck gebrachr j

. Auch ist vor der Gefahr der moralischen Srigmarisierung 
der Befürwoner wie auch Gegner eines »Rechts auf humanitäre Intervention« zu 
warnen; die moralische und wissenschafrliche Redlichkeir der Diskutanten muß 
insoweit über jeden Zweifel erhaben sein. Wer ein solches Recht im Ergebnis (mit 
wohl erwogenen Gründen) ablehnt, stellt damit die Effekrivität des völkerrechtlichen 
Schutzes der Menschenrechte nicht generell auf eine niedrige Stufe. Zu wenig betom 
wird oftmals, daß die Völkerrechtsgemeinschah wie auch die Einzelstaaten über 
vielfältige Möglichkeiten des politischen und wirtSchaftlichen Drucks verfügen, 
um massiven Menschenrechrsverlcrzungen bereits im Vorfeld entgegen zu wirken. 
Hier sind es mitunter mangelnde politische Sensibilität oder falsch verstandene 
Rücksichroahme, die ein frühzeitiges (nichrmilirärisches) Eingreifen verhindern. 
Mit anderen Worten: Wer dem prospektiven Tärer nicht bereits beim Zündeln ver­
sucht, Einhalt zu gebieten, der muß sich später nicht wundern, wenn das ganze Haus 
in Flammen stehr und ein Einsatz der Feuerwehr nicht mehr zu umgehen ist. 
Andererseits kann es für das Schutzbedürfnis der geschundenen Bevolkerung keinen 
Unterschied machen, daß die Staatengemeinschaft zu lange abgewartet und dem 
innerstaatlicnen Treiben zugesehen har. Oie Verengung des völkerrechtlichen und 
politischen Blickwinkels auf die gewaltsame Intervention verstellt jedoch nur allzu 
häufig die Siche auf das mit frühen »friedlichen« Mitteln Machbare. 
Daß der internationale Schutl der Menschenrechte eines de( hochsten Güter des 
Völkerrechts <Im Anfang des neuen Jahrtausends ist und effektiver Durehsetzungs­
mechanismen bedarf, wird von niemandem ernsthaft besrritcen. Oie Frage ist "ledig­
lich«, ob zu diesen Durchserzungsmcchanismen auch der Einsatz militärischer Ge­
walr durch einzelne Staaten gehört. Sie zu beantworten bedarf nicht nur einer 
Bestandsaufnahme überlieferter und gegenwärtiger Völkerrechtsnormen, sondern 
nicht minder der Einbeziehung aktueller völkerrechtlicher Entwicklungstendenzen. 
Die vöJkem:chtliche Betrachtung kann sich deshalb nicht darauf beschränke~ das 
Thema gleichsam isolien als Einzelproblem der inrernationalen Rechrsordnung im 
(angeblichen) Spannungsfeld von staatlicher Souveränität., Gewaltverhot und Men­
schenrechtsschutz zu erörtern. Es ist vielmehr eingebunden in die größeren Zusam­
menhänge einer Umbruchphase des Völkerrechts, die man schlagwortanig als Ver­
such zur "Konstituuonalisierung« des Völkerrechts bezeichnen kann. Vor diesem 
Hintergrund ist der NATO-Einsatz zur Wiederherstellung der Menschenrechte im 
Kosovo allein Anlaß zu dieser Untersuchung; er kann und soll nicht ihr Gegenstand 
sem. 

~ Zur .. Monl der hum~n,u,.cn ln, ervcmioo. 7.B. Schilling, AVR,S ('997), 4)0 (~J2(r.. 450rr., 4Sl (1.); 
Roellecke. "AZ \', 1(. 6,1999. S. H . 

1 Vgl. K.T!>,en. Die Friedens-Wone 7~ ( '999). '9 (10). der die Bemerkung eines bekannten Völk errccllller<, 
der Kosovo·Eins",~ sei eioe . Iömichc Sünde. , wie fol gt kommenuert: -Teleo logische Ausle.gung wird 
durch theologi sche Metapher crgiin~, • . 

4 S. ~bcr Blunwnwilz, Politische Studien, Sonderheft 411999.19 (,1) : -Die Völ ktrrtchlSordnung iSI wie kein 
:tndc-res RcchlSgcbie( 3uf ethische Fundil!'rung .1.ngewi tOse n, da hintc.r $e in(~n I OrmrJ) kc~n st.a:\t\ic.her 
Zwans"ppar., steht. Un mo r. lisch(·, Völkerr~tht verlöre ""ie jedes ungereclllo Recht seinen eigen tlichen 
Geltung.sgrund. Eine gcnau crc Analyse des Kosovo·Konflikl$ ergibt allerdings. d.!l sich Mo r.1 und Macht 
gegen d.s universelle Gcwal("nwendungsvcrbol verbund""o. Im Verbund von I\hch l u nd Moral lau fen 
elhische PriJ,z.ipien Gefa hr, von der M~ch'pol i lik mJnipulim und in den Dieos, dcr Propaganda gestel lt 'Zu 
werden .• Vgl. auch C asscsc, EJ I l '999. 2) (2 5). 
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I!. Die humanitäre Intervention - Internationale Durchsetzungsbedin­
gungen und völkerrechtlicher Rahmen 

f . Veränderung der internationalen Rahmenbedingungen des Völkerrechts 

Wenn wir heute über die humanitäre Intervention sprechen, dann geschieht dies vor 
dem Hintergrund einer grundlegenden weltpolirischen Zäsur: dem Ende des Kalcen 

Krieges Ende der Soer Jahre, der seine "heißen .. Phasen in sog. Stellvertreterkriegen 
auslebte. der aber auch in entscheidenden Situationen zur gegenseitigen Neutralisie­
rung der damaligen Weltmächte USA und Sowjetunion im SicherheitsroH der Ver­
eimen Nationen fühne, zu Agonie und Handlungsunfähigkeit der Völkergemein­
schaft. Es ist schon fast in Vergessenheit geraten, daß der damalige US-Prii.sident 

George Bush '99' - nach dem erstmaligen erfolgreichen Zusammenwirken der 
Mitglieder des Sicherheitsrates bei den Beschlüssen über kollektive Sicherheirsmaß­
nahmen zur Befreiung Kuwaits - von der Chance einer neuen Weltordnung sprach.! 
Hervorragendes Kennzeichen dieser neuen Welrordnung ist - bei aller Konkretisie­
rungssehwäche im einzelnen - die Befürworrung interventionistischer Maßnalunen. 

"Zur Sicherung bzw. Verwirklichung bestimmter Wert-, d. h. Gerechcigkeitsvorslel­
lungen sollen die Staaten berechrigt sein, nocfalls auch mit miliräri$chen Mitteln 

einzugreifen. Der betroffene Staat soll sich demgegenüber nicht auf das Verbot des 
Eingriffs in innere Angelegenheiten berufen kÖl1flen.~6 Angesprochen ist damit in 
erster Linie das Interventionsinstrumenrarium des Sicherheitsrates nach dem 

Vf{. Kapitel der UN-Charta' . Im Zentrum dieser Gerechtigkeitsvorstellungen stehen 
die Menschenrechte, wie sie in der Völkerrechrsordnung mir erga omnes-Wirkung 
verankert sind . Doch lassen sich die Menschenrechte mit den unterschiedlichsten 
Instrumentarien schürzen. Ein Einschreiten mit militärischen Micreln ist dabei sicher­

lich die schärfste Maßnahme am Ende der Skala. Ihre besondere Relevanz erhalten 
solche Überlegungen durch. ethnische und nationale Konflikte, die heute welrweit 
aufbrechen und selbst von milicarisch mächtigen Staaten, wie Rußland, kaum wir­
kungsvoll zu verhindern, geschweige denn zu befrieden sind. 

2. Die völkerrechtliche Entwicklung zum universellen GewaltverbOL und 
beim Schutz der Menschenrechte 

Das modeme Völkerrecht, wie es uns heute begegnet, isr maßgeblich geprägt von 
zwei Enrwicklungslinien, die im Kontext der humanirären Intervention nach ver­

breireter Auffassung in ein Spannungsverhältnis geraten: zum einen die Enrwicklung 
hin zu einem universell geltenden Verbot jeglicher Gewaltanwendung in den zwi­
schenstaatlichen Beziehungen, ZUm anderen der seit Ende der 40er Jahre zusehends in 
den Mi\(e\punkt kodifikatorischer Bemühungen tretende Schutz der Menschen­
rechte, deren "Jnterna(ionalisierung~ oder - um es mil einem :lkruellen Begriff zu 
versehen - lOGlobalisierung" . 

1 R.ede vor dom Kongreß 3m 6. ). 1?91; EA 1991. D ,,8 ff.; vgJ. .uch d., PI :idoycr des (r:w/.O,i"hcn 
Staatspräsidenten Mittc",nd (Ansprlchc vom J. J. '99') fur ein ~u verwirklichend<., neut.S Volker1"<du; 
EA ' 99t. 0 216ff. 

6 RaJldclzhofer. r-s fü r lerche (1993). p. 
7 Vgl. d.zu Schilling. AVR JJ (1991). 67 (I. 
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560 a) Das universelle Gewaltverbot 

Die humanitäre Imervemion isr kein Phänomen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. 

Schon die Klassiker des Völkerrechts diskutierten die humanitäre Intervention - und 
zwar, wie nicht anders zu erwarten, äußerst kontrovers.' Friednch von Ccntz9 [raf vor 
annähernd 200 Jahren die Feststellung, es sei eine schwierige Aufgabe, den Punkt, wo 

die Befugnis eines Staates, den anderen Staat in seinen ~einheimischen Umerneh­

mungen a zu beschränken, anfängt und aufhört., durch allgemeine Regeln zu bestim­

men. Aber diese Schwierigkeit sei allen Fragen gemein, die nach den Grundsätzen 
eines norwendig unvollkommenen Völkerrechts entschieden werden müßten. Zu 

dieser m~ngelhafren Ausbildung sei das Völkerrecht durch seine Natur verd:lmmt; 

ohne eine oberste, allgemein gebietende Gesetz.gebung sei keine feste Grenzbestim­

mung der Rechte denkbar. 

Bis in das 20.Jahrhundert hinein war das »Recht zum Krieg", das liberum i/ts ad 
bellum, allgemein anerkannt. Es waren insoweit allenfalls formale Anforderungen zu 

berücksichrigen, z. B. das Erfordernis einer förmlichen Kriegserklärung (vgl. An. ! 
des Ur. Haagcr Abkommens über den Beginn der feindseligkeiten v. !8, 10. 1907)'°. 
Materielle Bindungen enthid! das ius in bello, das Reell[ im Krieg, durch das aus 

Gründen der Humanität die Kriegshandlungen auf das militärisch Notwendige 

beschränkt wurden". Erst nach Ende des Ersten Weltkriegs wurden im Rahmen 

des I 919 gegründcten Völkerbundes konkrete Schritte zu einem zumindest paniellen 

Kriegsverbor unternommen. Zwar enthielt auch die Völkerbundsatzung (VBS) kein 

generelles Kriegsverbot, doch sah sie bestimmte Verfahrens- und Verhaltensregeln 
vor, die zu beachten sich die Mitgliedstaaten verpflichteten. Pas Kricgsvet"hütungs­

recht der Völkerbundsatzung bestand aus drei Bereichen, nämlich Abrüstung, 

Schiedsgerichtsbarkeit und kollektiver Sicherheit. Die grundlegende Neuorientie­

rung des mit dem Völkerbund einsetzenden Übergangs vom klassischen z.um moder­

nen Völkerrecht" fiodet ihren Ausdruck in Art. 1 r Abs. I VBS: 

»Ausdrücklich wird hiermit festgcsrelll, daß jeder Krieg und jede Bedrohung mit Krieg, mag 
davon unminelbar ein Burtdesmitglicd betroffen werden oder nicht, eine Angc1egcnheir des 
ganzen Bundes iSI, und daß dieser die zum wirksamen Schutz des Völkcrfriedens geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen har. Trill ein solcher Fall ein, so beruft der Gencr~lsckrel.är unver­
zuglich auf Antrag irgendeines Bundesmitglieds den Ral. ~ 

Mit diesem neuen Satz des Völkerrechrs, so hat Duo Kimminich' J zutreffend fest­

gestellt, ~war der Grundpfeiler des kbssischen Völkerreches, nämlich die Souveräni­
tät und das aus jhr fließcnde Reche der souveränen S[aalen zum Krieg (iU5 ad be/lum) 

8 Vgl. die Nuh""('i," bei rauer. Di. humani l'rc Intervention (t98\), $. > 111.; Überblick auch bei Blumen· 
,,·i,7., FS für Trustll (, 994), 45J r. Zur Idee des gerech,en Krieges "gl. Kunz, AJ[l45 (t91 t). 11811.; v. Elb", 
AJIL H (1919),66511.; Nu.sblum, Michigan Law Review 4' (t943/44). '153 H.; zulom Kaslnor, JA '999, 
70111.; [pscn. in: ders. , Völkerrecht, 4,Aufl. (1999), § 1 Rn·39ff. 

9 Frirorich v. GCnlz. Über den Ursprung und Char>klCr de, Krieges gegen die F .. nzosischc Revoluzion 
(ISOI); abgedruckt in JuS '99) , 10SI . 

10 Danach "'>ren die Sign:llarst",ltcn ,'crpOichtel, keine Feindseligkeiten . o hne eine vorau sgehende un1:wci­
dcutigc Benachrichtigung. di e entweder die Form einer mit Grunden versehenen Kriegserklärung oder die 
cin"" Ultimatums mit bedingter Kricgscrkllrung haben muß". zu beginnen (RGBI. '9'0, S.81). Eine 
KricgscrklänJng war ,lInding bc" 'its VOr floginn des Zw(·ilcn Weltkriegs in dcr Prl,. is eher die Aw· 
Mh me. Das Erfordernis dürfte . Is VölkcITcchtsnonn heUle ohsolet ,ein . Ein m~tcricllcs Eriorde(T\i< 
enthielt die !Of(. Dr'f:o -Portcr-Konvemion v. 18. '0. '9"7 (RGBI. 1910, S.19), die eine Eintrei bung 
venuglich begründeter Schulden durch kriegerische M.lln.nmen (ur den r.lI un,~rs"~ te. d,ß der Schuld­
nersLuI sich aul eine sclliedsgerich,hchc Erledigung einließ; vgl. Fischer, in: lpsen, Volk"recht,~. Aun. 

('999). § S? Rn. '. 
" Überblick bei Ipsen, in: de,.,., Völkerrecht, 4. AuO. ('999). § 2 Rn . p (f. 
11 S. dazu Kimminich, Einführung in das Völkerr"cht, S. Auf!. (199 }). S. 8. fI. 
I) Kimmi ni,h, Einlührung in das Völkerrecht., s. AuO. (1993). S. BS. 
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zum Einsturz gebrachr worden«. Entsprechend dem (nie verwirklichten) Anspruch 
des Völkerbundes als universaler Staatengemeinschaft sollte von nun an überall auf 
der Welt der Krieg nicht mehr nur von der Emscheidung der Sraaten abhängen, 
sondern zum Veranrwonungsbereich der Völkergemeinschafr gehören. In Verbin­
dung mit weiteren Vorschriften (vgl. nur Art. 12 Abs. I, Ar\. '4 Abs. 4, Art. r 5 Abs.6 
VBS) war die Gesamrkonzeption der Völkerbundsatzung auf die Festlegung eines 
paniellen Kriegsverbots gerichtet'·. Die völkerrechtliche Breitenwirkung dieser Nor­
men blieb allerdings begrenzt, Anspruch und Wirklichkeit klafften wie so häufig 
auseinander: Das lag zum einen daran, daß die großen Mächte entweder gar nicht 
(USA) oder nur zeitweise dem Völkerbund angehörten (z. B. DeuLSchland, $owjet­
union, Japan). Zudem war der Völkerbund wegen seiner schwerfälligen Organisa­
tions- und Verfahrensstrukturen' \ gerade in Kriscnzeicen regelmäßig zur Ineffizienz 

verdammt. 
Mehr Breitenwirkung war, nach der "Zwischenstation.« des Locarno-Paktes v. 1925'6, 
dem Briand-Kellog-Pakt über die Ächtung des Krieges v. 27- 8. 191517 (auch: Pakt von 
Paris) besch.ieden. Seine grundlegende Bedeutung resultiert zunächst daraus, daß ihm 
bis 1935 (ase alle Sta:{ten der Welt beitraten. In Art. I erklärten die Vertragspanner, 
"daß sie den Krieg als Minel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und 
auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen verzich­
ten«. In An. n verpflichteten sie sich, daß die Regelung und Entscheidung aller 
Streitigkeiten oder Konflikte »niemals anders als durch friedliche Minel angestrebt 
werden soll«. Sanktionen für den Fall einer Zuwiderhandlung sah der Vertrag aller­
dings nicht vor; in der Präambel war nur bestimmt, "daß jede Signatarmacht, die in 
Zukunft danach strebt, ihre nationalen Interessen dadurch zu fördern, daß sie zum 
Kriege schreitet, dadurch der Voneile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt 
werden sollte«. EtliclIe Fragen nach der völkerrechtlichen Wirkung des Paktes von 
Paris blieben im Dunkeln'!. Außerdem war seine Umgehung ebenso wie bei der 
gleichialls auf den Rechtsbegriff »Krieg« abstellenden Völkerbundsatzung ver­
gleichsweise einfach möglich, indem man kriegerische Handlungen schlicht als ge­
waltsame Repressalie bezeichnete. Unabhängig von diesen Defiziten war jedoch 
allgemein anerkannt, daß derVerteidigungskrieg durch den Pakt nicht ausgeschlossen 
sein sollte'? Als Wegweiser für die zukünftige Entwicklung wird man ihn trotz aller 
Mängel als »einen moralischen Qualitätssprung sui generis«~o zu verstehen h:\bcn. 
Es war dieser Qualitätssprung, an den dann 1945, nach der zweiten Katastrophe eines 
Weltkrieges innerhalb weniger Jahrzehnte, die Grunder der Vereinten Nationen 
anknüpfen konnten . Angesichts der allen gemeinsamen Erfahrung zeigten sie sich 
bereits im ersten Satz der Präambel der UN-Charta .fest entschlossen, künftige 
Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren. die zweim~l zu unseren 
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat"". Gleichzeitig be-

'1 Vgl. Kimminich, Einführung in Jot VölketTecht , j.Aul!. ('993). 5.881. 
's Uberblick zu Orga ni,,'ion und Verfohren dts Volkrrbundcs bei BarlndorL, 5dchwon: Volkubund, in : 

Slrupp/Schlochaucr(J-lrsg.), Woncrbuchdes Volkcrrrchts, Bd. 111, >. Aun ' ('96)),S. 597 (60) ff.); H. We­
br r, in: Wollrum, J-l ,lI1Jbuch Ver einl' N:n ionen (I??' ). S. '01 S r(. 

16 Vg!. Fischer. in: Ipsen, Völkerrecht., 4. Aufl. (1999), § 19 Rn.~. 
'7 RGBI . 19.911, S. ?7; .bgedruckt .ueh bei R~ndelzhof(' r, Völkcrrcchlliehe Verträge, g. Auf!. ('999), Nr. '9 

(S.48 7 {.). Ge",hei.<" wor im Vorfeld dos sog. Genler Protokoll; vgl. den En!Wurf im AJJL '9 ('9"S). 
Suppl. 9 (L; dazu Fischer, in: Ipscn. Völ kerrecht, 1- Aufl. (1999), ~ S9 Rn . 5. R.nJelzhnfcr, in: Simml., The 
eh.,ner 01 ,he Uniloxl NM;o'" - A Com[\\cn,a ry (199~). An . • (4) rtn.~. 

18 f\uslilhrlich zur Bcurwlung des P~ktes in der zeitgenössisc hen V" lkurcchrslitcr.llur ßuchheit. Dcr 
Briand-Kc1log-l',kt von ' 9,8 - M1Chrpolitik oder Fricdcnmrcb co ? ('998), S. ,57 11. 

'9 Fi scher, in: Ip<cn, Vö lkerrechl. 4· Aufl . (1999). § 59 Rn. 7. 
10 Hildeb,.,,,d. D~s "crgangene Reic h - De~\scht Außenpolitik von Bismorck bIS Hirler ('995), S. 496 
" Blumenwitz, Poli,i sche S'udicn, Sondcrhdt 411999, 19 (I}), sicht in dieser l'ormuliet\lng eine . B .... ·or­

zugung der Sicher"<;, gcgenuber der Gcrcchtigkci[ bei der Fr.ogt der GCW<litlnw<odung., Zur volker-
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kräftigten sie »unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und 
Wert der menscl-Jichen Persönlichkeit", womit in aller Prägnanz wie (für uns mehr als 
50 Jahre später) Selbstverständlichkeit die beiden wesentlichen pfeiler der modernen 
Völkerrechtsordnung beschrieben waren. Im Unterschied zur Satzung des Völker­
bundes emhält die UN-Charu ein umfassendes Konfliktverhutungs- und Friedens~ 
sicherungssystem, das vor allem in den Kapiteln VI und VII seinen Niederschlag 
gefunden har. Grundlegend und für das inhaltliche Versrändnis der einzelnen Rege­
lungen pdigend sind die im T. Kapitel aufgefülmen "Ziele Wld Grundsätze«. Hier 
findet sich auch die Völkerrechtsnol'm, die als Ausgangspunkt jeder Beschäftigung 
mit dem phänomen der humanitären Incervenuon zu beachren is[. In Art. 2 Nr. 4 UN­
Chana heißt es: 

-Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die IcrrilOriale 
Unversehrthe;t oder die politische Unabhängigkei t eines Staates gerichtete oder sonst mit den 
Zielen der Vereinten N;aionen unvere inbare Androhung oder Anwendung von Ge",alt.« 

Es ist schon auf den ersten Blick offensiclulich, daß diese Fassung ein wesentliches 
Defizit früherer Völkerrechtstexte vermeiden sollte. Es ist nicht mehr vom .. Krieg« 
die Rede, sondern es ist die »Gewalt«, die verboten ist. Jegliche Gefahr des Mißver~ 
sl~ndnisses oder der Fehlinterpretation sollte dadurch gebannt werden". Allerdings 
enthält der Wortlaut auch insgesamt drei Klauseln, durch die eben diese Gefahr 
sozusagen durch die Hintertür wieder in die Vorschrift hinein getragen worden ist. 

b) Die »Internationalisierung" der Menschenrechte 

Die zweite Enrwicklungslinie nimmt ihren Anfang ebenfalls mit der Gründung der 
Vcrei.nten Nationen. Grund- und menschenrechdiche Gewahrleisrungen waren bis 
dahin vor allem eine Errungenschaft des innerstaarlichen Rechts, zurnal des Verfas­
sungsrechts. Von den amerikanischen Bills of Rights (1776177) über die französische 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (t789) und deren Verankerung in den 
modernen Verfassungsurkunden bildete sich der moderne Verfassungssraat westli­
cher Prägung schrittweise bis in die Mine des 20. Jahrhunderts aus'J. Aus der Sicht des 
Völkerrechts gehärten die grund- und meoschenrechdichen Gewährleisrungen -
abgesehen vom sog. fremdenrechtlichen Mindeststandard - zu den inJ\ercn Angele­
genheiten der Staaten. Zumal das Verhalten der Staaten gegenüber ihren eigenen 
Staatsangehörigen war grundsätzJjch nicht Gegenstand internationaler Verantwor­
tung. Seine Breitenwirkung entfaltete das Konzept des modernen Verfassungsstaates 
besonders nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der ihn tragende(l 
Ideologie, als die bisherigen Ostblock-Staaten sich, wenn auch häufig umer erheb­
lichen Schwierigkeiten aufgrund der maroden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
in die Phalanx der wesrlichen Verlassungsstaaten und deren Wemrerständnis ein­
reihren". Der Begriff des modernen Verfassungsstaates umschreibt ein idealtypisches 

rechtlichen Einordnung der Prhmbel der UN -Chana .Is verbJndlich~, Progrnmm cl,"" Fnedens .15 
Rechtsordnung "gI. Hobe (Hrsg.). Die Pr;iambd der UN-Ch.m im Lichte der~ktucllt'n Volkerrechrs­
entwic klung (',997 ). 

21 Vgl. .bcr Ooehring, FS fü r ßuergcnthaJ ('996), 149 (15')' der unter Außcrachdas<ung der entstehungs­
geschichtlichen Hinlergriind(· Art. 1 Nr. 4 UN-Ch.rt.a in,Sinne einer .in gcwi<Scr Weise ... f den Angriffs· 
krieg b~renZ tCll [nt< mlon der Charu- verSIeben ",ill. 

I} Übersieh. bei Mall,·cr. JZ '999. 6S9(f·; H. J-Jofmann, Die Emdt"ckung der Menschcnreclllt" ('999); d<"n .• 
JuS 198 g, 84' ( f.; ders. , NJW 1989, l'77 H. 

'4 Iscnse,", JZ ' 99 j. 4 J' (4,8 1.), betont .lIerdings zum.f!end. d:tß in der glob"lcn PtTspeklivc Vcrb ssungs­
staaten im modemen Verständn;, immer noch die Minderheit bilden. 
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Bild'\, dessen Kennzeichen vor allem in der Garantie vor. Grund- und Menschen­
rechren und in der Gewährleistung rechrsstaarlicher Strukturen zu finden sind, der 
sich daneben aber u . a. auch der Sozialstaadichkeit verpflichtet weiß. 
Die lnternatiom.lisierung der Grund- und Mcnschenrechre nimmt, wenn auch noch 
äußerst vage, ihren Anfang in der UN-Chart.a: Bereits die Präambel proklamiert den 
-Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Werr der menschlichen 
Persönlichkeit. an die Gleichberechtigung von Mann und Frau «. Art. I Nr . .> UN­
Charta nennt als Ziel der Vereinten Nationen , "die Achtung vor den Menschen­
rechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unrerschied der Rasse. des Gescltlechts, 
der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen«. Auch in weiteren Vor­
schriften finden sich Bezugnahmen auf die Menschenrechte und Grul1dfreiheiten 
(vgl. Art. 55 lir. cl, Art.62 Abs. 2 UN-Charta) . Uneer der Ägide der Vereinten Na­
lionen wurden in der Folgezei! eine Reihe mcnschenrechrlicher Kodifikationen "b­
gefaßt. Grundlegend war insoweit die Allgemeine Erklärung der Menscheorechre 
(1948)'6, die zwar lediglich als rechrlich unverbindliche Beschlußfassung der UN­
Generalversammlung gilt'?, die aber das in den folgenden Jahrzehnten konkretisieree 
Menschenrechtsprogramrn bereits im wesenrlichen enthälr'i, 1m selben Jahr wurde 
die Konvention über die Verhürung und Bestrafung des Völkermordes (sog. Geno­
zid-Konvemion) angenommen, die ZU Beginn des Jahres 1951 in Kraft trat. Weitere 
Meilensteine auf globaler Ebene waren die beiden UN-Menschenreclnspakte von 
) 966, nämlich der lnrernationale P~kt über bürgerliche und politische Rechte sowie 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche. soziale und kulturelle Rechee, die 1976 

in Kraft traten ul\d an die heute nicht g:\nz 140 Staaten gebunden sind.'9. Weitere 
Abkommen zum Schutz der Menschenrechte kamen hinzu. Herausgebildet hat: sich 
auf diese Weise eine Internationale Grundrechtscharta ("International Bill of 
Rights «)l°. Mehr noch als auf der universellen Ebene findet der Mcnschenrechts­
schuu seine Verwirklichung, nicht zuletzt im Hinblick auf die internationale Ge­
währleistung des gerichtsförrnigen Rechtsschutzes, in regionalen Abmachungen. 
zumal der Eu(opäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund­
freiheiten (EMRK) von [950)'. Über die Jahrzehnte ist auf diese Weise ein sjch 
zunehmend verdichtendes Netz des internationalen Menschenrechtsschutzes ent­
standen. Das Völkerrecht .. gibt den verfassungsstaarlichen Prinzipien eine mensch­
heitlich-pl:metarische Dimension.«)'. Im Zuge dieser Encwicklung hat sich die Frage 
des Menschenrechtsschurzes immer stärker aus dem Bereich der inneren Angelegen­
heiten der Staaten gelöst und obliege nunmehr (auch) der Verantwortung der Staa­

tengemeinschaft als Ganzes)) . 

I j Zum Vcrf.ssu ng$leitbild des Verfassungsst""tc, vb!. hens"", Stllt und Verbs<ung, in: dcr< ./K irchhof 
(Hrsg.), H~ndbuch des Staa tsrechts I (1987), ~ 1) Rn .• 1 1 H. 

,6 Ausführlich Bausb,ck, ß,,),VBI, '999, 70IH.; H.1<'drich, JA 1999, 15' (11' rL). 
17 Gra( Vit:r.dmmJl-b ilbronner, Völkerrecht (1997). ) . Abschniu, Rn. '01 m.w,N.; weitergehend Verd rosst 

Silllm~, Univcncllcs Völ kcrreclll, ;. Auf!. (1984), § 1 '34; Hacd rieh.JA ' 999.1)1 (, 52 f.) (Völh rgcwohn­
heitsrccht). 

2 B E. Klein, Kei ne innere Angelegen heIt. FJ\Z \'. ,' . 6. ) 999. S, I s: • nic<e erklärung "'ar cin politischc$ f.n~l 
und ein Lcgisbtivprogram m zugleich", 

29 Vgl. BGB\. 11 . Fundstcllenn , chwcis B (Stand: ) t. Il. t99 S}, S. 46) (I. 
JO Tomusch.t. EA 1994.677 (68)), 
J' Ein Vergleich dot EMRIi. mi, .nde«·n regionalen Mcnschenrechup>.ktcn fmdet Sich bci \\'iltingcr, Jura 

1999, 40j H. 
p l, ensec, 1Z 1995,4' I. 
H VgJ. Br yde. ß erDGV H (1 994).16"5 ((, m.w.N,; G ra i V<czc humJE. Klein, Völke rreeh r ( ' 997). 4. Absch ni ll. 

Rn. 196. In ihrer Allgemeinheit unzutreffend di e Be<l\crkung von H . Weber, FAZ v. 9.7. r999, S. 8, daß 
"nach gehender und durch die SI.alenpra., is be~ t:i ,igtcr Auffassung die Mc ns.henrcehtc zu de n >inne,·co 
Ange1egcnhei.tn eInes Sr""'5' ($ou,,·räni l iil) gehö ren - . 
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1/ l. Das (vermeintliche) Spannungsverhältnis zwischen universellem 
Gewaltverbot und Schutz der Menschenrechte - rechtstheoretisch 
betrachtet 

1m Schnittpunkt der beiden völkerrechdjchen Emwicklungslinien wird gemeinhin 
das Phänomen der humilnitären Intervention verortec. Es sei das "Grundproblem«, 
so hat Eckarz Klein H festgestellt, »daß in dieser Konstellation die beiden normativen 
Hauptwene des Völkerrechts kollidieren: Schut7. der Menschenrechte und Abwe­
senheit militärischer Gewalt. ( ... ) Die Lösung ist im Kräftefeld Souveränität­
Gewalrverbol-Menschenrechte zu suchen«. Bei nachhalriger Verletzung unveräu­
ßerlicher Menschenrechte, insbesondere bei ÜberschreiLUng der Schwelle zum Völ­
kermord, so lautet ein gängiger Argumemationsansarz)s, komme es zu einem Span­
nungsverhälrnis zwischen dem Gewalrverhot und dem völkerrechtlichen Schutz der 
Menschenrechte, das im Rahmen einer GüterabwägungJ6 dahin zu lösen sei, d3ß 
ausnahmsweise auch eine beschränkte, auf die Wiederherstellung eines menschen­
rechdichen Grundstandards abzielende Anwendung militärischer Gewalt völker­
rechtlich erlaubt sei . 
Beide Normen - univcrseUes Gewalrverbot und Schurz der Menschenrechte -lassen 
sich aber durchaus in einer Weise interpretieren, die ein Spannungsverhältnis aus­
schließt. Denn das Gew:llrverbot verbietet ein bestimmtes Mi((el in der Gestalrung 
der internationalen Beziehungen, während der Schurz der Menschenrcclue (abhängig 
von der Ausgestaltung im Einzelfall) einen generellen Auftrilg bzw. eine rechtlich 
verbindliche Norm emhält, ohne insoweit allerdings die Durch$etzung durch Ge­

waltanwendung zu fordern. Chri>tial1 BUSSl?l7 hat insoweit durchaus überzeugend wie 
folgt argumenrien: 

"Tnso{ern stchen sich zwei Normen mir ius cogcns-Qullil3t gegenüber. V<,rkomplizicrt wird 
dies noch dadurch, daß der jus (agens-Charakter der Menschenrechte zwar verbietet, diese zu 
verle lzen, wohl aber nicht geStattet oder gar verpflichtet, zu deren Rettung einzuschreiten. 
Damil kann es - wird letzteres angenommel) - in dieser Hinsicht ",cdcr zu einer Vcrdringung 

H Klein, FAZ v, 21.6.1999, S, 1 Si .hnlieh Blumtnwil~ . P<>lili,ch~ Sludien, Sonderheft ~/o99?, '9· Die 
Beruf\lng ,uf dIe Souverani"ü jsr lur sich genommcn herej" probleml,is,'h, sprich. doch An .2 Nr. I 

UN-Ch"n.a nur von der .. souveränen Gleichheit . der Sl .. ~[Cn; .blchnend schon Kclsen, Stichwort: 
Sou\'eröni.äl, in : Strupp (Hrsg.), Wonerbuch des Völkerrecht.< 11 (I9'S), S 14 (119): .. Es ",;;,e höchste 
leit, d>ß dieser Begriff. n.chdem er durch J""hrhunderte eine mehr als {"gwurdige Rollo in der Geschichte 
Je, Rccht""i.\se llsehaft gespielt \"1. aus dcm WOr1erbuch des Volkerrt:chts ""chwindet.. , 

,S Aus der .ktuellen Liter~l ur ctWl' Blanke. AVR ,6 ('998), '17 (16~); LUlge, EuGRZ '999, ) '3 () I S); 
Lautcrboch, ZRf> '999, 276 ('78), die insoweit zu einem RechtIercigungs- od., Entschuldigungsgrund 
k<>mm •. Dos Vorliegen e,nes (ubcrgt,e'Llichen) NO'Sland. als .lIgemeiner Rccht.<grundSJlz des Völker­
rechts (Art. )8 Abs, I lit, c IGH-S,.1Im) {"hr! K, Ipson. FS für D.u (1999), tO ) (I '71.) .m. Zur Spannung'­
bg(: b7.w, einem Widerspruch zwischen dem Völkerrecht \lnd dem (mo",lischen) Wcltgewissen ,.gl. 
Schilling. AVR J! (1997),4)0 (4 So ff.): "Der {cstgeSldlte Widerspruch iSl kein Innemc!,t{,clJfr Wider­
spruch, sondem ein Dilemma 7.wischen Recht und Moral. al so zwischen 7."'ei unterschiedlichen Norm­
ebenen. (451 ). Einen otendenziellen r"htspoillisehen Widerspruch. konsu!i,r! Rumpl. Der inlernalio· 
nale Schutz der Men~chenrechtr und d;\.\ lntcrvenr,onsverbot (r9g,). S, 11 I. 

)6 Vgl. clw, Tomuschat. Die Fricdens-War'le 7i (1999), )J (14 (,). 
37 l3usse. ZR PI 999, 4 16 (419); im Ergebnis ~hnlich H. Weber, I' AZ v. 9.7, '999, S, B. E.erscheint allerdings 

inkonsequent, wen" Busse . nschlicile"d zwar nicht die Völkcrrecht.<normcn d~, Gew,!tvcrbOlcs und des 
Mcnschenrechuschmzes eiller GÜlcrnbwigung zufiilm. dasselbe clmn .b" im Bereich der Zie\normcn 
untcr Hinweis . u r Art. I Nr.4 UN-Ch.rlO tU' miI dem Argument: . D.dcm VerbOI d.,s Angrilfskncgs und 
de r Achlung der Men,;chcnrecille jeweils eine hohe \'(Ier!igkcit zukommt, müSSen b('idc Ziele in Einklang 
mit c in~ndcr gcbT:lc ht ",.rden<. Almli,h K.lpsen, FS fur D.u (1999).10) (.o9IL), Dies verkennt, d,ß Ziele 
und Werte . hinler., den einschlägigen zwingenden Rechtsnormen stehen und nur insoweit zur Anwen­
dung (~uch im Wege der Abwägung) kommen, wie es zur Behebung von lnterprel>lionsunsicherhcitcn 
erforderlich ist. 11 "sesicht.< der 2Uvor getroffenen cindclIIigcn Fesu,dluog :<um Zus-;ommcrupicl der 
bcidt'n Völkcrrcehlsnormcn iSI insoweit kein Raum mehr für den Ruckgri{f auf aUge-meine RechtSprin­
~ipicn und Werte, Vg\. >_udem Blanke, AVR)6 (199R), '57 (,6J), das univorseIl,· Gc .... ·.!tvcrbol sei " im 
Verhält"i, der SL1AlCn umerein."der ,chl~chtn;n nicht abw:':gungsgocignct, so!lnicht Jas völkerrechtliche 
A.xlom der .souvcra.nen Gleichheit der Staa(cn unlcnninirn. 'CIIcrden ..... 
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des An. 2 Nr.4 UN-Chlrta durch ,höhcrrangigere, Menschenrechle noch zu einer GÜlcrab­
wägung zwischen zwei ius cogens-Normen kommen.« 

Nähen man sich dem (vermeintlichen) Spannungsverhältnis in den Begriffen und 
Kategorien der Rechtsrheorie, fr'lgt man m.a.W. nach der Seruktur der konfligieren­
den Rechrsnormen, dann handelt es sich augenscheinlich um cinen sog. Prim .. ipien­

konflikt. 
Dahinter steht die grundsärzliche Unterscheidung von Regeln und Prinzipien)': 
Prinzipien sind in diesem Versrändnis Normen, die gebieten, daß etwas in einem 
rdativ zu den rechrlichen und tatsächlichen Möglichkeiten möglichst hohen Maße 
realisiert wird. Sie sind OpcimierungsgeboteJ9, die d<ldurch charakterisiert sind, daß 
sie in unterschiedlichen Graden erfüllt werden können und daß das gebotene Maß 
ihrer Erfüllung nicht nur von den tacsächJicheJl, sondern auch von den rechtlichen 
Möglichkeiten abhängt. Der Bereich der rechtlichen Möglichkeiten wird durch 
gegenläufige Prinzipien und Regeln bestimmt. Im Unterschied zu den Prinzipien 
(Optimierungsgeboten) sind Regeln Normen, die stets enrweder erfülle oder nicht 
erfüllt werden können. Wenn eine Regel gilt, dann ist es rechtlich gebotcn, genau das 
zu tun, was sie verlange. Nach dieser Konz.eption ist jede Nonn entweder eine Regel 
oder ein Prinzip. Aus dieser grundlegenden normlheoretischcn Unterscheidung er­
hellt bereits. daß es sich, wenn zwei Normen in einem rechtlichen Spannungsver­
hältnis stehen, offensichtlich um einen Prinzipien.lwnflikt handclt, der durch ver­
hältnismäßige Abwägung mit dem Ziel der Herstellung praktischer Konkordanz·O zu 
lösen ist. 
Was heißt das für die humanitäre Imervcntion? Dnu Dieter Blumenwitz·' : "Prakti­
sche Konkordanz bedeutet, daß VolksgruppenschutZ und Gewaltverbot einander so 

zuzuordnen sind. daß jedes der genanntcn Prinzipien Wirklichkeil gewinne. Es darf 
niche in einer vorschnellen Güterabwägung das eine Rechtsgut auf Kosten des 
anderen realisiert werden. Gewaltverbot und Menschen- bzw. Minderhcitenschutz 
müssen, z. B. auch im Extremfall der ethnischen Säuberung, Grenzen gezogen wer­
den, damit beide Rechtsgüter zu optimaler Wirksamkeit gelangen können. Die 
Grenzziehung muß im konkreten Einzelfall verhältrusmäßig sein; sie darf nicht 

weiter gehen, als es notwendig ist, um die Konkordanz bei der Rechrsgüter herzu­
stellen." Um aber damit nicht das Feld für mehr oder weniger diffuse, nicht rarionale 
Abwägungsvorgänge zu öffnen, fügt Blumenwitz als deutliche Maßgabe hinzu: »Auf 
der Grundlage der Charta der Vereinten Nnionen, die die Verfassungsordnung der 
gegenwärTigen Staatenwelt enthält, ist im Zweifelsfall immer zu Gunsren des Ge­
walcverbotes zu entscheiden." 
Eine solche eindeutige M~ßgabe findel sich nicht bei allen Vertretern der Abwä­

gungsrhese. Ist aber das universelle Gewa.!tvcrbot in diesem Sinn "nur« ein Prinzip, 
ein im Einzelfall abwägungsbedürftigcr und abwägungsfähiger rechtlicher Aspekt, 
dessen Erfüllungsansprucll unter dem immanenten Vorbehalt etwaiger gegenläufiger 
Prinzipien steh.? Die Frage so zu stellen, heißt zwingend, sie zu verneinen. Denn 
gegenläufige Prinzipien lassen sich in jede< Rechtsordnung finden, auch im Völkcr-

38 Zum lo lgende n AI .. y, Theorie der Grundrechte, ! . Aufl . ('994), S. 71 1. ; grundlegend b.re,.; der, .• 
Rcclust heori . , lkihd, t (1979). 19 fl. ~ de" .• Recht. Vernunft, Diskurs (1995), S. '77 fr. Zur normth<o­
r.tisc hen Unterscheidung von Prinz.ipi e" (Optimierung gebQt., Struklurprinzirlen) und ihrer Ei ' nung 
Lur Systen>bilduog Schö boner, lndustriepoljtik und Umwel tschutz im Binncnmarkl- Zugleich ein Beitrag 
zu r Wirtschaftsverfass ung ue EG· Vertrages. § 6 (im Erscheine,,). 

)9 Zu den völ kc rrerlnl io:h gar><" i",,<n Men cbe nrcclll cll .Is Optimierungsgebotcn und Tcil einer kon<ritu­
,i \'ell Grundrtchts theoric '"gI. Kälin , BcrDGV JJ ( '994), 9 (36ff.). 

~o Zur pmktisc hell Konkordanz. im Verfassu ngs rechl vgl.liesse, Grundzuge des Vcrfas.mngsrccllls, .c.Auf!. 
('991), Rn·7!, }' 7 ff. 

4' ßlumenwitz, Poli,ische Stud'en. Sonderheit ~/'999, '9 (Jo) . 
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566 recht. Sie sind nicht abschließend zu benennen. Das Gcwalr:vcrbot würde auf diese 
Weise Gefahr laufen, seine rechtliche Wirksamkeir in <.'rheblichem Umfang einzu­
büßen. Das ist auch von jenen nicht gewollt, die sich für eine Lösung des (vermeint­
[jchen) Spannungsverhältnisses mit deo Menschenrechrsgewährleistungen zugunsren 
der humanitären [ntervenrion im Einzelfall (als ultima ratio) aussprechen. Begreift 
man das universelle Gewaltverbot hingegen als Regel, dann ist ein Konfliktverhältnis 
zu den Menschenrechten nicht durch Abwägung lösbar. Soweit die Menschenrechte 
definitive Gebote aufstellen, gebieten sie die unbedingte Beaehrung durch die Staaten, 
ohne allerdings Dr ittstaaten die Durehserzung im Wege d<.'r Anwendung milirärischer 
Gew:llr zu erlauben oder diese gar insoweit :w verpflichten. Soweit die Menschen­

rechte als Prinzipien im vorgenanmen Verständnis gelten", setzt sich überdies die 
Regel zwingend gegen das Prinzip durch. Etwas lnderes gilt nur dann. wenn der 
Tatbestand der Regel eine Ausnanmeklausel-ll emhält, durch die das Prinzip die Regel 
außer Kraft seezt. Dies wird für das universelle G<:waltverbot aufgrund der sog. 
Zweckklausel des Art . 2 Nr. 4 UN -Charta teilweise angenommenH

. Spricht man dem 
universellen Gewaltverbot einen Doppelcharakter<1 zu, wonach es sowohl Regel als 

auch Prinzip ist, dann isr es erforderlich, die Fälle zu bellennen, zumindest aber 
Abgrenzungskriterien anzugeben. bei deren Vorliegen das Gewaltverbot als Regel 
bzw. Prinzip Anwendung findet. Das ist bislang nichr gelungen; spezifische Kri­
terienkataloge. wie sie zur Eingrenzung, aber aueh Legitimierung der humanirären 
Intervemion allenthalben formuliert werden-l

6
• können diese Aufgabe nur unzuläng­

lich erfüllen, weil sie abhängig sind von der konkreten FaJlgestalrung, darübcr hinaus 

aber kaum verallgemci.nerungsfähige Inhalte aufweisen47 . Zudem fehlt ihnen jegliche 
normative Rückbindung an positive Völkerrechtsnormen. sei es des Gewohnheits-, 
sei es des Vertragsrechts, so daß ihnen allenfalls de lege fe ren da Bedeutung zukommen 
dürfte<s. 

Die rechtstheorerische Fragestc\\ung soll hier nicht vertieft werden. Es dürfte sich 
aber gezeigt haben. daß die (vor-)schnelle "Konstruktion'" von Prinzipienkonflikren. 

zumal auf der Ebene des Völkerrechls, dessen Charakteristika u. a. in der Dezentra­
lität der Entscheidungsträger bei der Rechtsfindung und -durchselzung'? und der 
fehlenden obligatorischen Gerichtsbarkeic 'o bestehen, keineswegs zur Erhöhung der 
Aowendungs- und Intcrpretarionssicherheit völkerrechtlicher Normen beirrägt - im 
Gegenteil. Der Verlust ao völkerrechtl icher Gewißheit läßt sich auch nicht auf den 

,. Konflikt« des universellen Gewaltverbores und des universellen Menschenrechrs­
schurzes beschränken. Die Prinzipienoffenheit der Völkcrrechtsordnung bedeutet 

.' VgL nu rA n. l Ab,. I I PwskR: • Jeder VCrtr.g5St'~t \'erpll,ehtet sie", ( ... ) umer A,,;schöpjimg al/a uil7er 
Möglich" eire ,; MJßlI~hmcn zu trd fcn, 11m I7del, lind nach mit alkn geeigneten Millel" ( . . . ) cl;c voll . 
Vcrwirklidltmg der j n di esem Pakt :t nerk:'lnntt.'n Rechle zu c:r reichc:n.~_ 

4) Vgl. Alcxy, n,cor; t der G rundrechte. ! . Aufl. (1 994l. S. SS f. 
44 S. daz u SchÖb,' n.r. zrr 2000, '93 ('99 fL) . 
4S Zum Doppelcharaklcr von GrundrechLShcSlimmungcn und ·nOrmen y~1. Alny. Theori,· der Grun.J· 

rechte, 2. Auf]. (1994), S. I., fI. 
46 Vg l. nur EntschlicßLmg des Eu rop",chcn P"rhmcms v. >0. ~ . '994, BR·Drs. 409/ 94, S. 4 (Nr. ' 0); liltich, 

Z,ö RV 5) (199), S!7 (S61 (.); Lange. EuGRZ '999. J I) (J '11.); bub,ch. ZRP '999, 176 (> i ?): K. lp,cn. 
fS lü r DlU (1999). "0) ("711.); E. Klein, FAZ v. " . 6. '999. S. I S. früher schon P,ucr. Dic Rumani!.>re 
Inlervent,on (198S). 5.19711. 

47 Dazu Ilcmcc. JZ '99S, 4' I (416). 
48 K;mm;n;ch, AVR 3) (199 j ), 4)0 (44)/ 446); Bothc, FS (ur Dau (' 999), I ( 18); 'hnlieh Sehilhng, AVR H 

(1997). HO (4SS); vgl. auch Delbrück. Die friedens·W.ne i4 (1999). '.19 (14911.). 
49 Ouu Dclbnick (r-Jrsg.), The Future o f Int crnat;oMI LJW Eoio rccmcnt - Ncw Scenarios - New L:l\v 

(199j); der<. (Hr<!;) . .Alloca tion of L,W Enforcemcnl AUlho rity ;n lhe In.em3!ional System (19~5) 
(jewe;1s mehrere Be;lr~gc); Riede!. ARSP Beiheft 6S (1996), I S' (163 rL); U"pnl.nn, AVR JJ (1 99S), 
1° 7 H. Die Staaren sind des halb in der Regel . flich'<r in eigener Sache.; vgl. Blumenwllz. Polili.chc 
Studien, Sonderheft 411999. '9 (26). 

jO Zu Roll e und Kompc , e n ~ de, IGH zul",zt Flcischh,ucr. D.e Friedens-\X1anc 7~ ('999), , '.1 fr. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-557 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 06:54:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-4-557


gleichzeitig eine Entwicklungsoffenheir für weitere Prinzipien, wodurch die Gefahr 
einer »Aurweichung« der Völkerrechtsordnung und eines Verlustes an normativer 
Kraft heraufbeschworen wird. 

IV. Wandel des Völkerrechts durch »Konsdtutionalisierung«? 

Das Völkerrechr ist kein statisches oder gar monolirhisches Rechtsgebilde. Wie In 

keiner anderen Rechtsordnung vollziehen sich die Wandlungen lange Zeit im Ver­
borgenen, werden nur punktuell sichtbar, bevor sie sich irgendwann in ihrer ganzen 
Tragweite offenbaren. Gerade die Diskussion um die humaniräre [nrervention lege 
den Blick offen für völkerrechtliche EnrwickJungslinien, die sich zu einem Epochen­
wandelI' verdichten könnten. Zeichnen sich im Zusammenspiel von Menschenrechts­
schutz und gewaltsamer Intervention möglicherweise »Maximen einer neuen Welt­
verfassung« \l ab? 

T. Die humanitäre Intervention im »Verfassungssystem« der Staaten­
gemeinschaft 

Die humanitäre Intervention steht, wenn auch nicht explizit, so doch im Hinblick auf 
die völkerrechtlichen Rahmenbedingungen, in engem Zusammenhang mit einer 
gerade in Deutschland zu verzeichnenden Debatte über die »Konstirulionalisierung~ 
der VölkerrechrsordnunglJ . Was damit gemeine ist, hat Jochen A. Frowein H prägnant 
auf den Punkr gebracht: 

• Wer könme benreiten, d~ß die Entscheidung für ein um(;\.Ss<:ndcs Gewaltverbot in An. ~ Zi(f. 4 

der UN-S3twng und die Schaffung eines Durchselzungssyslcms in Kapitel VII der Satzung der 
Beginn einer KonstilUtion~li sicrung des Staatensysccms ist? Diese Feststellung muß gClrolfen 
werden, auch wenn jedem k1u ist, daß es noch lange dauern wird, bis dieses System un3nge­
fochlen funktioniert. D~s ist aber bekanntlich bei der Enlstehung des modernen Verfassungs­
st;Utes in vielen Fällen nicht anders gewesen. !eh halte es auch für völlig konsequent, ( ... ) von 
einem ,GewJhmonopol. des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu sprechen. Nur der 
S;c),erhe;tsral h~1 die Verfügung über GewahmaßnJhmcn nach diesem Verfassungssystem, 
wenn nicht die besonders genannten und jeweils besonde rs zu prüfenden AusnJhmctatbest.ände, 
insbesondere der Sclbstvcneidigung, vorliegen . Es erscheint mir weiterhin nicht ernsth~ft 
bestrei tbar, d~ßdie Durchsclzung von indi,·iduellen Menschenrechten auf der völkerreehrlichen 
Ebene ein Element der KonslililUtion;J.li~ierung dieser Rechtsordnung ist. Es wird eine Be?-ie­
hung des Indiv iduums :wr Völkerrechtsordnung hergestellt . Ihm werden Rechte und zum Teil 
~uch Durchsclzungsm iucl gewahrlc;slel . v 

jl Vgl. Krcß, NJW 1999. }077 11., der 2u;ammcnf",cnd cine • Versohiebung der Gcwichle des VolkerTfchu 
zu Krieg und ßurgc,rkrieg weg von einer f>St vo\l<,ändigen Fix ierung aul den Stlats- und hill zu m 
Sl ärkeren Ind i\"idualschUl7." ()08 » l(ons"t;cl1. Von einer . Umbrochph,sc« des Volkergcwohnh,·it.>rcchIS 
sprichl \\li1m" ZR» ' 999, 217 (129). 

P Ison«e, J2 1991.411, dessen Antwort ,1Itrdin gs ne galiv ausfä llt, ~ Kuf7um. es ist voreihg. die aktuellen 
O"en hoch~urcchnc n zu einer lleucn Wehvcrl.ssu llg. (42 ;). 

IJ Vgl. neben den in der n~chjolgcndcn Anmerkung gCll ,n"ten Nachw";, cn Fro"'";n, Raueil des Cou,"" l4S 
(1994). HS (HS I!.); Tomuscha t. in: Vereinle Nat ionen (Hrsg.), rntcm~tional La", O n .he Evc 01 lhe 
TwcOly·firs, Century. Vicw; Irom ,he InlcrIl"tion.1 L.w Comm;ssiorl (1997). }7 H.; Fassbender, Colum­
bi. Joufn ~l of Internatioml bw }6 ('998),1291(. ; den., UN SccurilY Council Reform .nd lhe Rigln to 
VelO (J 998), S. 19 {{. 

Ii fro .. ·e; ". Die EU im Ze,chen der Gloo.lisi crung: [,nbindung und StatuS der EU im Vcrfassungssy'tem 
der Sta..' tengcmeinscl"fl, in, Kloeplerl Perni ce (Hrsg.), I::nt",icklungs perspcktivcn der Europäischen 
Vcrf3~ung ( 1999), 1'7· Vgl. luch ders .• Die KOf\stitution.tlisicrung d., VölkerrechTS, BerDGV 19 
( 'MO). ~17 (f. 
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;68 Bereits der Begriff. Konstituuonalisierung« macht deutlich, daß es sich um einen 
normativen Enrwicklungspro:Leß handelt, dessen Abschluß, die Välkerrechtsord­
nung als • Verfassung« der Staatengemeinschaft in einem spezifischen Sinn, noch 
nicht absehbar ist. Das spezifisch Verfassungsrechrliche liegt nicht darin. daß die 
Völkerrechtsordnung, insbesondere die UN-Charta, die rechtliche Grundordnung 
der Staatengemeinschaft ist., sondern daß sie mittlerweile Elemente enthält oder ihr 
solche Elemente zugeschrieben werden, die kennzeichnend sind für den modernen 
Verfassungsst3ac. Die wesentlichen Eckpunkte (»Gewaltmonopol«, individuelle 
Menschenrechtsgewährleistungen) werden in dem vorstehend wiedergegebencn Zit3t 
angesprochen; hinzu kommt der Rechrsgedanke der Normenhierarchie. Ob dieser 
Befund mit dem Begriff» Konstirutionalisierung<'< zutreffend umschrieben ist oder 
möglicherweise nur Wcltstaatsucopien und weitgehend inhaltsleeren Begriffen wie 
»Weltbürgergescllschaft«sl, • Weltinnenpolitik"S6 oder» Welrregierung"P Vorschub 
leistet, sei dahingestellt. Nicht zu leugnen ist jedenfalls die TatSache, daß insoweit 
Veränderungen stattfinden, die gewisse Parallelen zur modernen Vcrlassungssraat­
lichkcit aufweisen und deshalb ~uch im Hinblick ~uf die Problematik humanitärer 
Interventionen einer Beleuchrung bedürfen. 

2 . Inner- und zwischenstaatliches "Cewallmonopol« 

Der Staat ist nach einer Definition Mal( Webers!! ~djejenige menschliche Gemein­

schaft., welche innerhalb eines bestimmten Gebietes ( ... ) das Monopol legitimer 
physischer Gewaltsarnkei{ für sich (mit Erfolg) beansprucht«. Gemeint ist damit 
Gewalt als vis absoluta bzw. VLs wmpulsivtl, nicht Gewalt im Sinne von polestas 
(Herrschaft). Beide zusammen konstituieren allerdings erst dic für moderne Staaten 
typische HoheitSstruktur11 . Dem Gewaltmonopol des Staates korrespondiert die 

Friedenspflicht der Bürger, die ggf. uncer Inanspruchnahme des Gewaltmonopols 
erzwungen wird. Gleich2.eitig Stellt der moderne Staat rechtliche Verfahren zur 
Verfügung, in denen Streitigkeiten üblicherweise gerichtsförmig ausgetragen werden, 
und sichert die Durehsetzung und Vollstreckung der RechlsentScheide. Auf diese 
Weise erfüllt der Staat einen seiner grundlegenden Zwecke, nämlich im Unterschied 
zum status naturalis (Thomas Hobbes) Schutz und Sicherheit der Bürger vor Über­
griffen anderer Bürger zu garantieren. ~Der Krieger des bellum ommum contra omnes 
gibt seine Waffen an den Staat ab, in der Erwartung, daß alle anderen das Gleiche tun, 

S j Vgl. Vgl. nur H.bcrmas, Die ZOlt v. '9.~. '999: Der mli".mche [insat~. der NATO in Jugo,bwien sci ein 
.Sprung ~ul dem Weg des kl3.5sischcn Völkerrechts der Suaten ,.um kosmo poli,i schen Recht einer 
Wcltbürgergesclischalt.; dagegen Bbnk. KJ '999,4'011. 

j6 Kritisch zu Begriffen wie » WcltbürgergC5ellsehalt. oder .\'(Ieltinllcnpolitik. Blumcoo.'itCL, Politische 
Srud;en, Sonderheit 411999, '9 (20). Demgegenüber Delbruck, Wirksameres Völkerrecht oder ntue~ 
"Wehinnenrt<:h,.?, in: Dicke u.'. (Hng.), Die K.onwwt;on del' Friedens Jis Rcoht50rdm'n& ('9?6), }' S 
()48), der es als Aufgabe der VölkerrecillswissclIsch.ft an sicht, ,das neue Wc!tinnonr<xht "Is Rechts· 
ordnung einer glob"len Wehgcsellsch.ft näher zu beStimmen und in seinem Verhältnis zu dem aullange 
Ztit gewiß noch weiter bc.stchendtn modernen VölkcrT<cht dogmatisch ZU erf.ssen •. 

S7 O:1:LU C"LW:J. To muscn;1l. EA J 9~H, 67i (62 .. ): ",M;t dc:m An~pnl{~ h. in die- innneo vCThahnls~c ihr€'r 
Mitglieder nOl.iolis auch mit milit:iri sc heo Miudn ei ngTCif. n ,.u dürfen, haben d ie' Vereinten Nationen 
einen ('ntsdu:idcndcn Schritt yonm Zll einer Wehregicn1l'lg gt!an ~ die .sich ;l[S: GH,'IH {'::rr einen weltweit 
geltende" Minde.' l.Sundard ,"on Recht und Ordnung vers,eht. · Doch muß auch er der Rechuwirklichkci, 
Tri bu, zollen: " Anspruch und re.le Hand lungs möglichhi, klollen indes noch wcit auscinander • . 

)8 Zitim nach l5enscc, FS (ur [;chenbcrgcr ('982 ). 23 . 
\9 Vgl. Iseosce, in: dcrs.lKirchhof (Hrsg.), Hand buch des S'aatHc,h" I ('987), §'} Rn·n· 
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und wird damit zum Bürger. EnrwaHnung schafft Zivilität: den machrvolJ gewähr­
leisteten Bürgerfrieden. den Zustand physischer Sicherheit,,60. 
Soweit auf der zwischenstaatlichen Ebene von einem .. Gewaltmonopol« des Sicher­
heitsrates61 aufgrund seiner Befugnisse nach dem VII. Kapitel der UN-Chana ge­
sprochen wird, ist dies eine bewußte Anleihe an der zuvor umrissenen (innerstaat­
lichen) Begriffsprägung. Die Übertragbarkeit dieses Gedankens auf die völkerrecht­
liche Ebene setzt aber jedenfalls im Kernbereich eine strukturelle Konvergenz der 
Problemlagen voraus. Die IntervenLionsbefugn.isse des Sicherheitsrates lassen sich 
zutreffend als ,.rechtlich gebändigte Dezision«(,' begreifen. Sie sind oorwendige Folge 
der dem Sicherheitsrat übenragenen Hauprveranrwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der inrernationalen Sicherheit (An. 24 Abs. I UN-Cham)6). Insbe­
sondere die Rechtsbegriffe »Bedrohung des Friedens" und »Bruch des Friedens« 
(An. 39 UN-Chana) geben ihm hinreichend Konkretisieruogsspielräume, das mili­
tärische Sanktionsinstrumentarium (Art. 42 UN-Charta) zu aktivieren64 . Ein Ge­
waltmonopol des Sicherheitsrates resultiert daraus allerdings nicht. Das belegt bereits 
Are. 51 UN-Charta. wonach die UN-Charta im Fall eines bewaffneten Angriffs 
"keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstver­
teidigung« beeinträchtigt61 . Allerdings trifft die Mitgliedstaaten eine Anzeigepflicht 
gegenüber dem Sicherheitsrac. Die Maßnahmen zur Selbsrverteidigung dürfen zudem 
nur solange fortgeführt werden. bis der Sicherheitsrat die ~erforderlichen Maßnah­
men« getroffen hat., bis er also seiner Veranrworrung für die internationale Sicherheit 
nachgekommen ist. 

Selbst wenn man in Art. 5 I UN-Charta lediglich die völkerrechtliche Positivierung 
eines allgemeinen, auch innerhalb der Staaten (zwischen den Individuen) gcltenden 

Rechtsprinzips der erlaubten Notwehr und Nothilfe sieht. bedeutet dies weder eine 
Ausnahme noch die Bestätigung eines gedachten Gewaltmonopols des Sicherheits­
rates. Konstiruierend für die Völkerrechtsordnung ist nämlich niehr der Gewalt­
aspekt, sondern das universelle GewaltverbOL Die Völkerrechtsordoung ist mit der 
innerstaatlichen Rechtsordnung insoweit inkongruent, als sie nicht einen subordina­
tionsrechdich stcukrurierten Rechtsverband zum Gegenstand hat. sondern auf Ko­

ordination, Kooperation und genossenschaftliche Gleichheit angelegt06 ist. wie sie im 
RechtsprinLi p der souveränen G leichhei I all er Staaten (A rl. 2. N r. I UN -Chart;l) ihren 

Ausdruck finde\. Das gilt zumindest als Grundsali7• Mir dieser Gleichheit ist die 
Vorstellung eines zwischenstaarlichen Gewaltmonopols des Sicherheirsrates nicht zu 

vereinbaren. Insofern gehen auch Überlegungen. wie »der ungenügenden Institutio­
nalisierung der Gew;llt als positiver Ordnungsfaktor« in der Völkerrechrsordnung zu 

60 J ~ns"c, FS für Eichenbttger (19&1), 1) (16); vg'- ,ueh Heint zen , Der 51""'5 (1.986). 171. 
61 In,besondere in poli,i,c.h ,,, Verlautbarungen; ,·gl. die Koa li,ionsvcrcinb,rung ?wischen der SPD " nd 

Bundnis 90/die Griinco v. lO. 10. ' 998 . ZRP '998 ... 85 (so. ); aus der wlSsensch.{dichcnli,cra,ur Frow"i" 
(oben, Fn. lil; daneben z . B. Kun;g, Jura '997,337 (Hl); Doeh ring, FS fur Bucrgemhal ('996), 549 ÜJ:I 
\13); vorsichligcr E.Klein, FAZ v. 21.6.1999, S.'S, Ocr cin -Entscheidungsmonopol- "Of allem aus 
Gründen mangelnder Funk'ionsfähi gkeit des Sicherheits",,'<s ablehnt. VgL .uch Na", EA '99 J. ' 79 (>87). 
Jer dcn Begriff .Gcwaltmönopol. für die Befugnisse des Sicherhei t ratcs .1, ,.modern gewordene(,) 
irrtfithreodc(s) Schlagwon. bezeichnet. Die Befugnisse des Sicherheitsrates gem. An.)9 i.V.m. An.~, 
UN-Ch."a. einzelne S'.a! tn Zu mjli .. riscntrl M3ßn.hmen ~u autoris ieren, liillr sich wohl th'/fender .1" 
.GcwaltrrmiichrigHllg,monopol. bezeichnen. 

6> So H erdegm, Oie Btfugni.se des UN·S;cherhe i15ntcs - Aufgekl:incr Absolutismus im Völkcrretlll? 
(\998), $.9: ,.gl. schon der ... FS (ür R. ßcrnh""dt (t99~). to,\ (I. 

6,\ Vgl. da7.u Lai!.,h, Die W"hrung des Weh("iedeM und der Jnternation"len Sicher heit als Aufg~ben des 
Sicherheitsratcs der Vereinten N"ionen (1998). 

64 ZUr Ausweitung des Tatbestandes d., »Fricd.nshcdrohung. durch den Sicherhei",", vgl. H.crdcgcn, Die 
Befugmsse des UN -Sichorhcil.<rnw (1998). s. , t Ir. 

61 Im Ergebnis ebenso \.,ubach. :ZRP 199.9. 176!. 
66 Vgl. C .... f VimhurnJGr.f Vimhum, Völkerrecht ('997), l. Ab,clmiu., Rn. ) I. 
67 Zu gcgenl:iu(igen Tendenzen hen,cc. jZ(99). 4" (4)2)· 
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57° begegnen 5ei68
, bereits im Ansatz fehl. Der aus dem universellen Gewaltverbot 

resultierenden FriedenspflichtG
? der Staaten als der GrundpOicht der Völkerrechts­

ordnung korrespondiert kein irgendwie geartetes Gewalunonopol, weil es dessen zur 
Sicherung der V ölkerrechrsordnung nicht bedarf. Das Völkerrecht stellt eine Vielzahl 
von Konlliktlösungsmechanismen zur Verfügung, deren Anwendung die Staaten 
einer gewaltsamen Maßnahme zur Durchserzung eigener Rechtspositionen und 
politischer Interessen enrhebt. Hingewiesen sei insoweit nur auf das VI. Kapitel 
der UN-Chana. Verstößt ein Staat gegen seine Friedenspflicht, dann sieht das Völker­
recht mit dem VII . Kapirel der UN-Charta sowie Art. SI UN-Charra hinreichend 
effektive Reaktionsmöglichkeiren vor. Dies sind jedoch keine ~Ausnahmen" vom 
universellen Gewalrverbot in einem dieses rclativierenden Sinn, sondern dessen 
BestäIigung70

. Internationale Gewaltanwendung ist danach nur legitim, wenn sie 
die Reaktion auf eine völkerrechtswidrige Gewaltanwendung seitens des Aggressors 
ist. Dabei ist der Begriff »Gewalt .. und »Aggressor«, soweit es die Konkrelisierungs­
befugnisse des Sicherheitsrates im Rahmen des Art. 39 UN-Charta betrifft, nicht 
beschränkt auf militärische Gewalt i.s.v. An. 1 Nr. 4 UN-Charta oder auf den Begriff 
des »bewaffneten Ang,iffs« (Art. 5 I UN-Charta), Erfaßt wird davon auch STruk­
turelle Gewalt, die durch die Merkmale der »Bedrohung des Friedens« und des 
~Friedellsbruchs" in der Konkretisierung durch den Sicherheitsrat näher bestimmt 
wird7 '. 

Akzeptiert man hingegen den Begriff »Gewaltmonopol. für die Befugnisse des 
Sicherheitsrates nach dem VII. Kapitel der UN-Charta, dann resultiert aus diesen 
Normen nicht nur eine Schutzbefugnis des Sicherheitsraces im Einzelfall, sondern 
eine Schurzpf!icJn .• Denn nimmt man den Begriff des Gewaltmonopols konzeptuell 
ernst, dann liegt es nur dort vor., wo in einer Reehrsgemcinschaft darauf vertraut 
werden kann, daß Rechtsbruche verliißlich geahndet werden «71. Von dieser Konzep­
tion ist aber nicht nur das Völkerrecht insgesamt nocl, weit entfernt; auch das 
vrr. Kapitel der UN-Charu sieht eine solche Rechtspllicht des Sicherheitsrates nicht 
vorn. Einer Pflicht zum Einschreiten steht bereits der Absrimmungsmodus (Veto­
Recht der fünf ständigen Mitglieder) sowie der Charakter des Sicherheitsrates als 
politisches Organ entgegen. 
Die Rede VOm Gewaltmonopol des Sicherheitsrates isr nun aber rucht, wie man 
zunächst vermuten könnte, allein ein Argument gegen uni- und multilaterale, hu­
manitär motivierre Gewahanwendung. Sie läßt sich auch in ihr Gegenteil verkehren, 
wenn man das Gewaltmonopol im Sinne einer Rechtspflicht zum Einschreiten 
versteht, der Sicherheitsrat dieser Pflicht nicht nachkommt und dann die Staaten 
selbst als eine Art Sachwalter des gemeinsamen Interesses am Schutz der Menscheo-

68 Tomusctl3l, Ei\ 19ß " PI (333). der ,ich .ber gleich7.l'itig lur ein Vorgehe n mit ~ilußcrslcr BchulSamk<:it 
und Zurückhaltung . ausspricht: .Die Friedlichkci. des i,,! crnali ol1 . lcn Verkehrs s!ellt für , ich allein einen 
hohen Wert da r" (}3J 1.). 

69 C emeint "I, Ab,,' cs enhcit m ilitäri scher C ew,1r i m 7,wisch •. JlS l ~;Hliche" Bereich (sog. noga,i ver Friedens' 
begriff). Zum Unterschied von positivem Und ncga!jvcm Fricdtnsbcgrifl vgl. Crlr VllzthumlBolhe, 
Vö lkerrech. (1997). j . Absehnill. Rn. 37 r. 

70 Kimminich, Einführung in d~, Vö lkerrechI, S. Auf] . ( 1993), $. lgl; das. AVR H (199j), 430 (431 I). 
7' Gegen eine Modi fizierung des traditionellen (n<g,uivclI) Friedensbegriffs im KOlllc" t des Ar!. 39 UN· 

Chm.a zulelZl ßJldlH, in: Erherieh u.'. (i"ltsg.); Frieden und Rechl ('998). 21 9 (268 f.). 
7' Sengh~ .. , R,cMt .ul NothIlfe, FAZ v. " · 7. '999, S. ,!; ders., S+F ' 999. '34 (136); vgl. 7.udcm Kunig,Jurl 

, 9?7. 3J7 (HL). 
7) Vgl. Fink, Kol lektive Fricdcnssicht rung (1 999), S. 87 ' f. ; Schilling. AVR)) ('99\). 67 (78); a.A. Pape. 

H uman it äre Inttrvcmion ( '997), $. ,p; Sn'gh.\as. S+F '999, ')4 ( 'J6) (.eine Art von Rcchlspfl ic ht zu 
intervenieren. ); Kritisch auc h Lillich. Z.öRV S3 ('99). 5 57 (5 5S) m."'.N. Zu den rech.lichen Bindungen 
vgI.Fraa.s, Sicherheitsrat der Vereimen N •• ;oncn und In ternationaler Gericht hol ( '998), S. 73 (f .• 18711.; 
Herbs!, Rtch.,konvolle des UN·Sicnrrheil<qtcs ('999), S .• '9 11.; M:tnonc7.uk. Reclllskon.roll . und 
R.echtsbindung des Welr,s,d,erhcilSrllCS (! 996), S. "9 f( 
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rechte notgedrungen in die Bresche springen (müssen)7<. Eine derartige Notkompe­
tenz läßt sich, soweit man sie akzeptiert, aber rucht auf die Staalen des NATO­
Bündnisses beschränken. Der stellvenretendc amerikanische AußenOlinister Tal­
bOU71 betOnie angesichts der Jugoslawien-Krise, das NATO-Bündnis müsse »sich 
das Recht vorbehalten, immer dann zu handeln, wenn seine Mitglieder es im Konsens 
für notwendig erachten«. Voraussetzung sei allein, daß die NATO-Einsätze »immer 
mie den Zielen und Prinzipien der Vereinten Nationen" übereinstimmten, doch sei 
darauf zu achten, "die NATO keinem anderen internationalen Gremium unterzu­
ordnen·<. Unklar bleibt dabei, wie der langjährige Vertreter der BR Deutschland bei 
den Vereinren Nationen in New York, Tono EiceP6, bemerkt, »ob nur die NATO in 
die Klasse der .originären Gewalthaber. aufzusteigen vermag, oder ob dieses Ver­
mögen auch anderen regionalen Abmachungen eignet, etwa der russisch dominierten 
GUS oder afrikanischen Zusammenschlüssen. und ob es gcgebenenhlls neben dem 
Konsens der jeweiligeII Mitglieder weiterc Minimalvoraussetzungen gibt~. Da keine 
rechtlichen Grunde für die Beschränkung auf das westliche Militärblindnis zu finden 
sind, stünde eine solche Sachwalterkompetenz. so wird man lInnehmen dürfen, prima 
facie jedem Staat (natürlich auch mehreren Staaten bei gemeinsamen Aktionen) zu. 
Ob dies noch im Interesse des Weltfriedens ist, sei hier dahingesrellt. 

J. Humanitäre Intervention als "?olizeiaktion« 

In engem Zusammenhang mit den Vorstellungen von einem Gewahmonopo! des 
Sicherheitsrares steht ein zweiter für den Gedanken der Konsüturionalisierung der 
Völkerrechtsordnung wichtiger Aspekt : die zumal von deutscher Seite bei der Ko­
sovo-Aktion immer wieder bewußt vermiedene Bezeichnung als » Krieg«. So erklärte 
der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder17 : ~ Wir führen keincn Krieg. aber wir 
sind aufgerufen, eine friedliche lösung im Kosovo auch mit milirarischen Mitteln 
durchzusetzen«. In derselben Erklärung heißt es weiter: »Der jugoslawische Präsi­
dent Milosevic führt (im Kosovo) einen erbarmUIlgs!osen Krieg .• Dahinter stand 
offensichtlich das Bestreben, mit dem Begriff des Krieges verbundene moralische 
Vorbehalte zu umgeben. Entscheidend ist auch gar nicht. ob es sich tatsächlich um 
einen Krieg gehandelt hal'S. solange kein Zweifel besteht. daß auf jeden Eall die 
Regeln des humanitären Kriegsrechts (jus in bello) zu beachten sind'9 . Wesentlich ist 
das neue Verständnis einer internationalen Polizeiakrionso. Der kürzlich verS(Qrbcne 

74 In di cse RidH llllg I::nde t 998 d"r damalige AußenmiJllslcr Klaus Kink.!. eg!. C. Gcnmich, Im An gesicht 
d .. Not im Kosovo balll Kinkcl neue jurist ische Brüc ken - VClWeis ~uf Unvermögen de.s Siche rh. itsrat <"<, 
f'AZ v. 14.10.1998, S. >; dazu Schöbenc, Z f!' 10 CO, '9} ( J I 1 fL). 

71 Zitiert n;leh Eitel. Oie Friedens -Wane 74 ( 1999 ).UO (1 ;i). Vgl. auch Klaus N.u mann. FS fÜT D.u (1 9??), 
• 75 ('90 ): - Der Ei nsarl im Koso\,o iSI kein Modell fü r kün ftiges Handeln, .bere gibl auch keinen Grund. 
kiinilig nic ht wieder ('0) zu hand <.! " •. Zur "ncuen SlrAtegie- der NATO "gI. die Auf de r Gipfelkonferenz 
Je .. SlaMs- und Rcgicrungschd< >In '3.II4 . 4. 1999 .nWllich des jo.J.hreslages der NATO ,bgegcbenc 
Erklärung von Washingto n, in : Bulletin des PTe><c- und Inlorm. \ion",mtes der Bundesregierung Nr,'4 v. 
J. I· 1999. S. U I Ir. Dazu Dothe/Mnrrenczu k. Vereinte N .. tionen '999. I 2 ~ [I. 

76 Eild . Die Friedens-Wane 74 (19?9). 116 (I ) 8) . 
77 Zitiert nach Busse. ZRP 1999,4 16 (don POl. I). 
78 Zu den mannigfahjgen Deli ni tione n vg!. nur Ber ber. Lehrbuch des Völkerrech ts 11, 1. Auf!. (1969), S. 1 Ir. 

Zutreffe nder wird man h~ule von inte rn' l ioil .l~n bc\V~lInc l en Konfl ikten spTechc'" müssen; '·gl . Oonner. 
AVR )} ( ' 99j ), 16& (1861.). 

79 Vgl. Bothc, F fÜT D.u (' 999). I (11lL): E. Klein, FAZ ". l1. 6. J 999. S. lj ; 1.U den Inso ... ·ei, sich st ellenden 
Folgeprobleme n K. lpsen. FS für Dau (' 999),10) (120). 

80 B. ld us, in: Erbcric h u. ' . (Hrsg.), FriNen und Recht ('998), 2\9 (269). sichl im welt en latbestandllchen 
VCTsliindnis des SicherheilS r<llC< hinsichtlich des »Bruchs des Friedens- (Ar1. 19 UN·Charla). deT ,uch 
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572 Journalisr}Dhannes Gross!', der wie kaum ein Zweiter die Fähigkeit besaß, kompli­
zierre politische Zusammenhänge kurz und prägnant auszudrucken, har den Ver­
ständniswandel so formuliert : »Das Ziel des Militärs ist Kampf und Sieg, das der 
Polizei Ruhe und Ordnung) Armeen können nur richtig operieren gegen einen Feind 
(der muß kein Verbrecher sein). Die Polizei hat keinen Feind, nur den GeseLZes­
brecher. der stillgeleg( werden muß. Für Tyrannen wird jeder Konflikt zum Krieg, 
innen wie außen; den Unterschied von Polizei und Armee heben sie auf. Moralisch 
aufgepumpte Demokruien führen Straf-Aktionen statt Kriege und seelen ihre Sol­
daten als Polizisren ein.« Allenfalls die Einordnung als internarionale Strafakcion trifft 
wohl nicht den Kern des gewandelten VersLändnisses, geht es doch nicht (primär) um 
die Bestrafung begangenen Unrechts, sondern um die Unterbindung gravierender 
Verstöße gegen den menschenrechdichen Mindeststandard81

. Parallelen zum inner­
staadichen Polizei einsatz liegen nicht nUr nahe, sie werden auch gezogen. Hll'ftmut 

Mawel'l macht angesichrs des Jugoslawien-Einsatzes der NATO die Konsequenzen 
deudich: »So wie der Sraat erforderlichenfalls mit polizeilichem Zwang gegen Rechts­
brecher vorgehen muß, hat auch die inte(nationale Staatengemeinschaft im ExtremfalJ 
Menschenrechrsverlerwngen. mit Gev.·alt enrgegenzutreten. Natürlich sind die typi­
schen polizeilichen Minel dabei in der Regel nicht ausreichend. sondern militärische 
Minel erforderlich. Aber das isr nur ein gradueller, kein qualita(iver Unterschied. 
Man wird dem mil iürischen Einsatz zum Schutze der Menschenrechrc nicln gerecht. 
wenn man ihn zum Krieg hochstilisiert. so medienwirksam das auch sein mag. 
Jedenfalls h:u er mit dem traditionellen Krieg, der auf Machterhalrung oder sogar 
auf Machterweiterung zielte, im Grunde nichts gemein. « Aus der menschenrechtli­
chen Zielsetzung ergeben sich nach dieser Auffassung zudem zwingend rechtliche 
Verhaltensanforderungen im Hinblick auf Art und Weise, Intensität und Umfang des 
Eingreifens. die insbesondere am (polizei rechtlichen) Begriff der Verhältnismäßigkeit 
auszurichten seien. 
Daß der Verhälrismäßigkeirsgrundsatz auf die militärischen Intervencionsmaßnah­
men Anwendung findet, ist eine Selbstverständlichkeir, gilt dieser Grundsatz docb 
auch im Völkerrecht. Seine Anwendung birgt jedoch ungleich größere Schwierig­
keiten als bei einer innerstaatlichen Polizeiaktion. Dort haben wir es regelmäßig mit 
vergleichsweise einfach strukturienen Sachverhalten zu run, bei denen die Ursachen­
zusammenhänge klar zurage treten und allenfalls die Bewertung der konkreten Ge­
f~hr Fragen aufwirft. Was zur Abwehr der Gefahr erforderlich ist, liegt regelmäßig auf 
der Hand. Zieh das polizeiliche Handeln hingegen auf die Beseitigung massiver 
Menschenrechtsverletzungen in einem Staat. dann ist das Unsicherheitspotential in 
bezug auf die Art und Weise, Intensität und Umfang des Mitteleinsatzes erheblich 
größers,. Je länger der Einsatz andauert und seine menschcnrcchrlichen Erfolge sich 
nicht offenbaren, desro größer wi.rd dic politische Unzufriedenheit und das Verlangen 
nach schärferen militärischen Maßnahmen. Eine einmal begonnene humanitare In­
tervention läßt sich nicbt einfach abbrecben, weil dies für die Interventionsmacht 
einem Ansehensverlusr und für den Verletzer dcr Menschenrechte einer ßestäligung 
seiner menscheoverachtenden Politik gleichkäme. Die Gefahr einer beiderseitigen 
Gewaltcsk.alation l.äßt sich nicht ausschließcn. Der Erfolg einer humanirären Aktion 

r~irt inrtCl"$la.uliche schwere M"nSLhenrechl$verlet~ungen erf~ß,. eine MUI,,;oo -von einer Etmachti· 
gungsnorm ~ur SlLhe(Uog des intern'lIonalen Friedens ~u emer .lIgemelnen roli~eicrm.dlli~u"g· .. 

81 Notizbuch Ioh.1noe$ Gro" . letzte Folge. L<"tZle5 Stuck, FAZ-Mag.1zin. 
81 Vgl. M.lurcr. JZ 1999.689 (696); henSte, J2 1995. 4~1 (1'7)· 
8J Maum, J2 1999,689 (696). 
84 Rich\ig Bothe, rs fur D,u (1999), 1 (19): ·.Über cli«<n M.ß",b (.eil. : der Vcrh,llni.m:ißigkei,) I.ß, stch 

.uf einer .b" r,klen Ebene wohl ,chrschnell Ei nigkeit erzielen. In der proklisehen Anwendung e.-wci<, er 
sich als problcmgcbdcn .• Do rt .luch (19 fL) ZUI Anwendung Im Jugosbw'cn·Konnikl. 
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trägt nicht unwesentlich zu ihrer faktischen Rechtfertigung bei!'. Auch im Jugosla­
wien-Konflikt wurde von Christi,m Tomuschati~ zwischenz.eitlich »eine gewisse 

Großz.ügigkeit« der NATO bei der Auswahl ihrer Zielobjekle registriert, "die Anlaß 
zur Besorgnis gibt". Der Einsatz habe " in eine Grenzzone hineingeführt, wo sich 
Recht und Unreche nur noch schwer umerschciden Jassen«. 
Polizeieinsätze im innerstaatlichen Bereich sind nach dem Verständnis der modernen 
Verfassungsstaaten an das Prinzip des Rechtsstaates gebunden. Das bedeutet nicht 
nur eine Begrenzung des jeweiligen Einsatzes, eine Einschränkung des Dürfens, das 
meint auch unter bestimmten Voraussetzungen eine Rechtspflicht wm Einschreiten. 
Nichts anders kann grundsätzlich für zwischenstaacliche Polizeieinsätze gelten, un­
abhängig davon, ob es sich im Einzelfall um einen vom Sicherheitsrat mandatierten 
Einsarz handelrR1 oder um den eines oder mehrerer Staaten kraft »Selbstmandacie­

rung". Hier schließt sich der Kreis zur Frage des Gewaltmonopols. Denn "bereits die 
Entscheidung über das Ob des Einschreitens unterliegt im Rechtssraat rechtlicher 
Bindung. Angesichts einer drohenden Gefahr darf der Polizist rucht untätig bleiben, 
und zwar nicht nur aus Gründen objektiven Rechts, sondern im Sinne eines sub­
jektiven Anspruchs des Bedrohten. Das System der Vereinten Nationen ist davon 
weir enlfern[«iS. 

4. Schutz individueller Menschenrechte 

Der stärkste Eckpfeiler der völkerrechclichen Konstitutionalismus-Theorie ist das 
Argunlent, ähnlich wie in den modernen Sraa.csverfassungen garanciere das Völker­
rechr die grundlegenden Menschenrechte in rechtlich verbind.licher, das einzelne 
Individuum berechtigender Weise. 

a) Menschenrechte mit ius cogens-CharakleY und erga omnes-Wirkung 

Hingewiesen wird dabei regelmäßig!? auf die erga omnes-Wirkung grundlegender 

Menschenrechte und ihre Verbindlichkeit als ius cogens. Durch diese beiden Norm­
kategorien erhält das Völkerrecht in Teilen eine normenhierarchische Prägung. Inso­
weit ist allerdings zu differenzieren: Daß ein Kernbestand menschenrechdicher Ver­

bürgungen zwingendes Völkencclu90 darstellt, besagt allein, daß die Staaten sich der 

8\ Vgl. lsc nsee, jZ '995. ~l' (~17); BI~nke. AVR)6 (1998), 11i (z6s). 
86 l o ll1uschat, Di. Fri eJcM-W~r1e 74 (1 999). JJ (J6}37)· 
87 Deutlich Wil ms. ZR.P ' 999, 117 (u S): - E l1I scheid llllgen d ... Sicherhei,srates der Ve reinteJ) Na tionon 

entsprechen kaum rcch"swtllichcn Anf<>rderungen .• . 
SB Kunig. Jura ' 997. H7 ( 41). 
89 V&!. \Xr, lnls. ZRP r 9'!). U7 (1)0): ,·Di, Rechtsfolge dieses Prinzips (seil.: vOn erga, Qmnc' und ;ltS rogens) ist 

die Zulässigkoit von S,nkt ionen, die dann J(Cine un~uli"ige Ein mischung;o die in nereIl Angelegenheiten 
d es bClro ((enen St." cs darsltllen .• Gemein. sind nach dem Text~lIsommcnh ;).ng gewailldme Sank,;o"cn. 
Die erga omnc -Wirkung grundlegender Menschenrechle ist für Dclbrück, Die Fricocns-Wanc 74 (1999), 
139 ( I p f.), eine . zusätzliche rcchtsdognlarische 8'$i5« für die Zul iissigkei r eintr huma"i" ,," N othilfe. 
Tenden ziell in diese Richtung auch Do.hring. FS für Bcm h"rdt ('99\), JSS l)61 C); d<r<., f"S fü r 
Bucrgcnth~l (1996), \49 (5 54} 556 fL ) -GrUl1ds~,,: lich ,kept iseh zur universalen Akzrp,anz grundlegender 
Mcnschenredu,srandarJs Iscnsce, .12 '991 , 42' (426). 

90 An. 53 S.l de, \Vi ener Ü bereinkommen über J as Recht d'·r Yer1räge (WVRK ) v. lJ. S· ,,6, definic" (für 
den eingeschränkten Anwendungsbercich des Überei~kommcns, .bcr durchaus in einer .11gemcingülli­
gen Formulierung) eine zwingende Norm des .tllgemeinen Völkerrechts a1, »eine Nonn, die von der 
interru,ion. lcn Sla.llcl1g.mein,ch~fI in ihrer Ge .. mthci, , ngL'T\Om", "n und ,norkann, wird ,1, eine Norm. 

573 
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574 Bindungswirkung dieser Normen nicht entziehen können, weder durch entgegen­
stehende völkervertnagliche Vereinbarungen noch kann den ius cogens-Normen wi­
dersprechendes Völkergewohnheitsrechr entstehen. Daß zumindest dieser Kembe­
stand9' zudem mit eyga omnes-Wirkung ausgestattet ist, bedeutet lediglich, daß die 
Verpflichtung zur Einhalrung dieses Menschenrechrsstandards den Staat gegenüber 
allen anderen Völkerrechtssubjekten triffe. Der Pflicht des einzelnen Staate~ korre­
spondiere die Berechtigung der Staatengemeinschaft (wie auch jede$ Staates für sich), 
die Einhaltung dieses Standards vom VerleLZersraat einfordern zu dürfen. Zum Be­
reich des iU5 cogens zählen weithin unbeslrilten9l : 

das Reche auf Leben, 
- das Recht auf kö rperliche U nversehrcheir (einschl ießlich des Rechts, nicht gef 01 tcrt 

oder einer anderen unmenschlichen Behandlung unterwoden zu werden), 
das Recht, nicht in Sklaverei oder Knechtschaft gehalten zu werden, 
das Recht, nicht aus rassischen. weltanschaulichen oder ähnlichen Gründen dis­
kriminiert oder verfolgt zu werden (einschließlich des Verbots des Völkermor­
des). 

Dieser Katalog findet seine Bcsrätigung nicht zuletzt im Begriff der Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, wie er in Art. 7 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes 
(Statut von Rom) 1998 ebenso wie die Strafbarkeit des Völkermordes und des 
Kriegsverbrechens normiert worden ist91 • Allerdings läßr sich weder aus dem ius 

eogens- noch aus dem erga omnes-Charakter der genannten Menschenreehre her­
leiren, daß ihre Verlerzung den anderen Staaten die Befugnis zu einer gcw~lrsamen 
Repressalle verschafft - das universelle Gewalrverbot steht insoweit zwingend ene­
gegen94 . Daran ändert sich auch nichts, wenn man mit einer sich im Vordringen 
befindenden Ansicht9l davon ausgeht, daß es sich insoweir um »publie in te rest noymSI< 
handelt, um Völke(("echrsnormcn, die unabhängig von der Sraatenpraxis originäre 
rechtliche Interessen der Völkerrechtsgemeinschafe ausdrucken (sog. AJlgemeininter­
essen), in denen sich ein internationaler ordre public96 verwirklicht. Sonstige, nicht 
mit militärischer Gewalt verbundene Repressalien (z. B. Winschaflssanktjonen) sind 
indes zulässig. Insoweir trifft die Staatcn möglicherweise, gemessen am Grad der 
Menschenrcchtsverletzungen, insbesondere bei offensichtlichem Völkermord. sogar 
eine Rechtspflicht zum Handcln97 . 

von d er ni c.h[ abgewichen werden d,rf und die nu r durch eine sp't.re Norm des . llg"",<incn V6Ihrrcchl.< 
d e rs t~lb<:n Rcc htsnatuy gc:i.ndcn werden kann .... . 

9' Vgl. JlIgt l11ci n FTo wci ll. FS fü r Mo,IeT ('98~). '4) (I.; dcrs .• FS für Doe bring. (1989). "9ft".; ßryde, 
BcrDGV}J ( '994)' ,6~ f(.; Ddbruck, FS lür J,enickc (1998). '7 H. Zum (umstri ttenen) Vcrhaltnis von ;IIS 

~Dg<m und '."g~' om"" vgl. K~dclb.ch, Z'>Iingendcs Völ kerrecht ('99')' S. ~l r.; zur "gd om,,",· \Xr,rkung 
d« hum, ni ü:ren (KonOik[-)Völktrrcchu vgl. Schindler, FS für Bemh .. dt ('99j), [9911 

9' VgJ. G~di"g, Der Schu't grundlegcnder McnschcMcchtc durch militärisch< MaßnohmCIl dos Sicherheits­
r~,es - das Ende stiudicher Souveränit.l' ('996), S. 'j) Ir.; Bl.nk<. AVR )6 ('998), '57 (16,); Lange, 
EuGRZ '999. JIj <3'j)· 

9) Rom.·Sta"'t. 01 Ih" Inte rna tiona l Criminal Court, lLM J7 (1998). 999fr.; daz u FaslcnrJth. JuS "99. 
6).11; Stang, EuGRZ 1998, S77 1f. Vgl. ,udem Becker. Ocr Tatbestand des Vcrbrecll(·ns gc-gm die 
Menschlichkei, ('996), S. "J Ir. 

94 Sch ill ing, AVR JI ('997), 4~O ('118); Illum<nwitz, Polili"hc S,udien, Sonderhd[ 411999,19 (17); C,s;;e.t. 
fJ1L '999, ') (16); Busse, Z RP '999.4'6 (4'9); Hcsclh~\Js. JA '999,98-1 (99=»· 

9\ Da?u "'>la ßlcckm.nn. Allge meint SIUlS- und Völkemchrslclm ('99\), S. 696 Ir; 7, 7 fl.. 844 11., p",<Sim; 
Dclbrilck, Indian, Journal 01 Global Leg.1 S[\ldifS (, 99) ,9 (, j If.): d""., FS für JacniCk c ('998). '7 11.; 
F roWCl ". FS für Mosler ( , 9S ; ). '4' 11.; dcrs .• FS für Dochri ng ( ! 989), 1.! 911. Zum Begrilf der inLern"io­
n.len G cmcinsch,l! ,.g!. Tomusclm. AVR ~3 ('99\). I f/ 

96 Zu dcn ' ·crschicdenc n DeUlungsvnrianten des Begrif ies . if1l errt,,, io,,a ter ordre pub\Lc« vgl. Schütz. Ocr 

inlernationa1t o rd.:e public (, 9g4). S. 9 Ir. 
97 Vgl. Simma, EJIL '999, J {l). 
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b) Subjektive Berechtigung der Individuen (einschließLich Widerstands­
bzw. Notwehrrecht) 

aa) Allgemeiner Rechtsgrundsatz der Notwehr zum Schutz .. absoLuter(( 
Menschenrechte 

Das Charakteristikum verfassungsrechdich (innerstaatlich) gewährleisteter Grund­
und Menschenrechte besteht gerade darin, dem einzelnen eine subjektive Rechrs­
posirion einzuräumen und rechtsfärmige Verfahren zur Durchsetzung dieser Rechte 

bereit zU steHen. Das Völkerrecht als Rechtsordnung der zwischenscaaclichcn Bezie­
hungen berechcigt und verpflichtet hingegen im Gnmdsacz allein die Staaten und (in 
beschränktem Umfang) sonstige Völkerrechtssubjekce. Der Einzelmensch, das fn­
dividuum, kann eine subjektive Rechcsposition aus völkerrechc1ich hegrUndcten Ge­
währleisrungen für sich nur reklamieren, wenn dies entweder ausdrücklich vorge­
sehen ist, oder wenn sich dies aus einer Interpretation der jeweiligen Völkerrechts­
normen ergibt~s. 

Dennoch wird in jüngster Zeit die Ansieht~1 vertreten, hinsichdich der fnansprueh­

nahme fundamentaler und zum ius rogens zählender (sog. absolUler) Menschenrechte 
werde das Individuum als Subjekt des Völkerrechts anerkannr. Zur Begründung wird 
darauf verwiesen, der Grundsacz, daß der Staat bestimmte fundamentale Rechte auch 
seiner Scaatsbü!'ßer zu beachten habe. gehöre zu den allgemeinen, auch im Völker­
recht geltenden Rechtsgrundsäczen (vgl. Art. 38 Abs. , lie. c IGH-Scatuc). Andernfalls 
müsse man dem unmenschlich behandelten Individuum jedes Recht auf NOlwehr'oo 
gegen seinen staatlichen Unterdrücker absprechen, was zu einem absurden Ergebnis 
führen würde. Nicht zuletzt die aktuelle Entwicklung einer internationalen Strafge­
richtsbarkeir, die zwingend an die individuelle, völkerrechtlich begründete Verant­
wortlichkeit und POichtenstellung anknüpfe. belege die (begrenzte) Välkerrechts­

subjekuvität des Einzelnen. 

bb) Kritische Würdigung 

Trotz ihrer Prägnanz und auf den ersten Blick überzeugenden Logik ist diese Mei­
nung durchaus angreifbar. So verbietet sich der Ruckschluß von der EinzeJperson als 
»Pflichtsubjekt« auf deren Völkerrechtssubjekcivirät schon deshalb. weil mir dem 
Begriff der Rechtssubjektivität die Fähigkeit gemeint ist, Träger von Rechten und 
Pflichten zu sein. Beim Pflichtsubjekt gehl es indes allein um die individuelle 
Delikrsfäbigkcit 101. 

Auch die Gelrung eines von den Kulturvölkem anerkannten allgemeinen Rechts­
grundsatzes des erlaubten Widerstands ist nicht freI von Bedenken: Zwar normiert 
Art. 20 Abs.4 GG ausdrücklich (unter äußerst restriktiven Voraussetzungen) eio 

98 Schillinß' AVR J5 (1997), ~Jo (441). meinl zUlccHcnd. solche de.n Einzelnen subiek,;v berechtigende 
Rechtspolilionen seirn im Völkerrecl" sehen; vgl. auch Epping, in, Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl. (1999), 
§ 7 Rn. s. der d:ts Kriterium eines völkerrechtlichen Verfahrens zur Durch,etzung der zugeordncu'n 
Ret.h" in den Vordergrufld >f eilt . Zur unmitrdb.ren Anwendung der EMRK-G.ranticn \'gl. Ucrpm.1nn. 
Dic Europ.ische Mensch.nrechtskonventiön und di" deutsche Rechtsprechu ng (t99J). S. 41 fL 

99 Dochring. Völkerrecht ('999), Rn. 148 H .• '01 s; (rüher schon ders .• PS für ß ernhardt (199S). 315 (.\601.); 
dcrs., PS [ur Buerten,h.1 (1996), 549(Ss,H.). 

100 Allgemein zum NOIwehlTCdll im Völkerrecht vgl. S.idl-Hohcnvcldcrn, Vö lkerrecht, ,. Aufl. ('997). 
Rn. 1737 H. 

'Ol Kimmin;<h, Ein{uhrung In eh. Volkerrffhl. S. Auf]. (1993), 5 >16; Gornig, NJ t991. 4 ('4). 
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Widerstandsrecht'O'. Auch in anderen Rechtsordnungen finden sich vergleichbare 

Regelungen,ol . Dieses konservierende Widerstandsrecht, das auf Verteidigung der 

bestehenden rechtmäßigen Ordnung gerichtet ist, isr aber nicht der Problemfall. Der 

ist das klassische Widerstandsrecht) gerichtet auf die Beseitigung einer tyrannischen, 

zutiefst inhumanen Slaarsordnung und ihrer Repräsentanten. Die rechrliche Aner­

kennung eines Widerstandsrc:chts der Bürger in solchen Staaten liefe aber auf eine 

rontradicrio in adieclO hinaus. So bleibt auch hier nur die Berufung auf übergesetz­

liches Recht, auf die macerielle Gerechtigkeit, die das posilive staatliche (Unrechts-) 

Gesetz überlagen und verdrängt,o'l. Daß ein solches Recht von den "Völkern" - im 

Unterschied zu den Staaten - anerkannt wird, läßt sich wohl annehmen. Insoweit 

bekäme die - eigenrlich irrefünrende - Begrifflichkeit des Art. )& Abs. I lit. c JGH­

Statut (.Kulturvölker«) durchaus einen aktuellen Sinn. Ein Ansarzpunkr findet sich 

zudem im dritten Absatz der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschen­

rechte v. 10. 12. 1948, wonach »es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die 

Herrschaft des Rechts zu schützen) damit der Mensch nicht zum Aufst.and gegen 
Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird". Dieses .Nor­

wehr .. - Recht der Unterdrückten ist unabhängig von der einzelstaaclichen Gewähr­

leistung der Grund- und Menschenrechte, denn das Recht auf Widerstand entsteht 

nicht als Reaktion auf die Verletzung rechdich, etwa in der Staatsverfassung, garan­

tiener fundamentaler Menschenrechte. Es besteht auch und gerade dann, wenn die 

staatliche Rechtsordnung diese Rechte nicht garantiert. 

Das Widerstands- bzw. Norwehrreeht ist , soweit man nach dem bisher Ausgeführten 

auch überpositive Rechrssätz.e als von An:. 3& Abs. 1 Et. c IGH-Sr.atu[ erfaßt ansiehe, 

grundsätzlich Teil des nationalen Rechts. Seine Anerkennung als allgemeiner Rechts­

grundsatz auf der Ebene des Völkerrechrs setzt neben einer entsprechenden Verbrei­

cung in den nationalen Rechtsordnungenl O\ voraus, daß es zur Übertragung auf das 

Völkerrecht geeignet ist,c6. Übertragen wird aber nicht die konkrete innerstaatliche 

Rechtsnorm, sondern allein das hinter ihr stehende (vage) Prinzip lo7.l m übrigen paßt 

sich die Rechtsnorm als allgemeiner Rechtsgrundsatz auf der Ebene des Völkerrechts 

dessen Strukturvorgaben an. Das heißt insbesondere) daß über einen allgemeinen 

Rechtsgrundsatz, der im innerstaatlichen Bereich das Individuum berechtigt, diese 

Berechcigung nicht oMe weiteres auch als eine völkerrechtliche RechrspositioJ1 des 

Einzelnen anzusehen ist. Das ist unmittelbar einsichtig, wenn mall sich etwa ein 

Prinzip des Verbots des Rechrsrnißbrauchs ansiehtlOS, das nach den innerstaatlichen 

Rechtsordnungen (zumindest auch) zwischen Privaten gilc. Als allgemeiner Rechts­

grundsatz führt dieses Prinzip nun keineswegs daz.u, daß auch Individueo. als (be­

schränkte) Völkerrechtssubjektc anzusehen wären; im Bereich des Völkerrechts gilt 

der Norminhalt vielmehr (ür die zwischen den Staaten (und sonsrigen Völkerrechts­

subjekten) bestehenden Reclnsbez.iehungen. 

10' Vorho. bereits on<r1<oonl In BVerfGE s. 85 (j77). 
(0) Vg!. GrÖs chner. io: Dreier, Grundgc<Ct7.lI (19~8). An.la IV (\'<Iide rsllnd",clll ). Rn. I. 
104 Hcintzcn. Ocr S .... ' I (19&6), ' 7 (Jo), .i,nt .. d.s \Vodcrst.ndsrccht , 1, dic (rot~ ,I)e r Versuche lelzdich 

doch nicht juristisch dom est izierb:ue Nog,t;ol) .iner cxislfnlcn " ' Jdichen Ordnung <. 
laI Vgl. dnu Berbe,. Le hrbuch des Volkerrechts I, 2. Auf]. (1975). S. 70, mit der Warnung. ein allgemeines 

Prinz ip ~,uf der Bosis der Verbindung c;ncr ausgezeichnelen !;:cnntnlS seInes he imischen Rcchlssystcms 
rn il etner starken Dosis ,"'On Phantasie und Wunsclnr:l.umcn i'_u erfinden ... 

106 G mf Vil2! hum!G~f Vilnhum, VölkclTCc!ll (1917). I. Ab«hnitt Rn. 144 . 
'07 Vgl. F."cnr:uh , Lü" kcn im Vö lkerrecht ( t99r ), S.10S f. 
108 Z um Mei nungs, " n d, o b das Völke .. recht ein Verbol des Redllsmißbrauc.h, ols ollgemeinen Rochrs· 

grund .~t7. kennt, "gl. (ablehnend) Ipscn. in: dcrs .• Volkerrecht. 4. AuO. (19??). § 39 Rn. H ff; $Clwic 

HeiolSchcl ". Hcine!;g. cbd .• § I S Rn. ,0. 
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5. KonstilUCionalisierung einer völkerrechtlichen ~ Werte ordnung« 

Ein lelzter bedeutsamer Aspekt des Konstitutionalisierungsprozesses beSIeht in der 
zunehmenden Betonung der Werthalrigkeit der Völkerrechtsordnung. Ein wesent­
liches Kennzcichen der geltenden Völkerrechtsordnung ist demzufolge, daß es sich 
bei ihr angesichls der Menschenrechtsgaramien um eine Wert(c)ordnung'09 handelt. 
Eckart Klein»O hat das gewandehe Verständnis in wenigen Sätzen skizziert: 

. Gcwahverbot (Verbot dcs AngriUskriegs) und die Anerkennung von Menschenrechren haben 
d?s moderne Völkerrecht mit Werrcn erfüllt - eine Entwicklung, die parallel zum n~tionllen 
Verfassungsrcc"! verlaulen ist, das ~uch eine Wenordnung konstituiert. Wo es Wene gibt, gibt e) 

Unwerl. Wo frieden gut ist, ;<t (Angrilfs -)Krieg bö.<e, wo Menschenrechte gut sind, ist die 
Mißachtung von Menschenrechten böse.« 

Nicht von ungefähr erinnert diese Begrifflichkeit an die Aussagen des Bundesver­
f:lssungsgerichts'l> zur . objekciven Wertordnung« des Grundgesetzes angesichts der 
dort niedergelegten Grundrechtsverbürgungen, die als nverfassungsrechtliche 
Grundcnlscheidullg~ Ausstrahlungswirkung auf aUe Rechtsbereiche entfaltet. Die 
Kritik an der geringen rechlsnorm"uven Erkcnntnisfahigkeit und damil Beliebigkeit 
solcher Aussagen ist nie ganz verstummt; die mit der Werttheorie verbundene Not­
wendigkeit einer rechtsnormativ kaum gesteuenen Abwägungsentscheidung macht 
sie nach wie vor vielen Verfassungsrechtlern'" suspekt: Es komme zur »Auflösung 
klarer Begrifflichkeit im Gerede" " ). die Gefahr einer» Tyrannei der Wen:ea ' \4 wurde 
beschwore~ ein "Arcanum der Venassungsimerpret2lion« ll\ gesichtet. Bockenfär­
de"6legt den Finger in die Wunde der Werttheorie. wenn er meint, die Berufung auf 
eine Wen:ordnung oder eine Wertabwägung sei ~kcine Begründung dessen. wofür sie 
sich als Begründung ausgibt, Vielmehr "erdeckt sie anderweit getroffene Kollisions­
und Abwägungsenrscheidungen. die dadurch einen rationalen Schein erhalten und 
der wirklichen Begründung enthoben sind. Praktisch gesehen bedeutet sie eine 
Verhüllungsformel für richterlichen bzw. interpretatorischen Dezisionismus". 
Schlagwortartig wird die Wernheorie auch als konsuwtionalistische Position bzw. 
Konstitutionalismus, die Kritik daran als legalistische Position bzw, Legalismus 
bezeichnet ll 7. Dahincer steht ein grundlegender Dissens über die Art des juristischen 

109 Vgl. nur Blcck m, ,, n, Allgemeine S"", · und VölkclTcchlslchrc (1 995). $. S8! , mir d er E(W,nun~, .daß 
auch d as Vö lkcrr«:h, die Gru nd rec hte der Individuen als der gcS.mlcn Völkcrrcc hlsord nung z\lgrunde 
li egende Wene .nerkenn! , .Iu l die hin sämtl iche Völkc rrcch,s llo rmen auszu legen sind~. Zu einem 
ein geschränkten Ve rs tänd nis Jer ·. Wcnordnung u und der .Verf;\Ssung der Völ k~rrcdHsgemeinscll.1ft. 
vgl. Kimminich, BayVßI. '990, I ( 1). 

110 Kle,n. l'AZ v. J \.~ . ' 999. S. , , . Einschr,nkend heiß, e< .lIerdings: . Aber auch dA> modernc Völkerrecht., 
das den f riedensbrecher un d Mcnsc hcllrcchlsverl elzcr in die Rolle des VolkerrechlS(ver-)brc-cher. ver· 
" 17.1. hat seine I'robe noch nicht cndguhig beslanden .•. 

II1 Grundlegend BVcrfGE 7.19& (ZO \). 

111 Zulel).t umlassend Leisncr, nOT AbwJgu ngss la>t - Vnhii lt ll ismäßigkcil .Is Gerechti gkeit ! (1997). pas · 
Slm. 

11 J r ors!hoff. Der S,aal der lndu.<rriegesdlsch.1fr (1971), S. 69, "gl. auch dens., rs lu r C.S,: hmitt I (1959). H 
(41) (. prinzipielle Gellhr .iner Abdankung der juriS!lschcn Method e zugun>'cn irgtndwckhcr geistes­
wi ssenschaftlicher Arlcndcr Deutung "); de~ . , rs lure. S<:hmi u lJ / , ( 1968),1 85 ( >08 11.). ZuklZt Stmlb. 
Die Frcmdhcrrsch.,ft der Wcru, FAZ (Bilder und Ze iten) v. 18.3. ' 000. S. ll . 

114 C. Schmiu. FS iür Forstho H (1967 ), 37 H., im Anschl\lß .n N icol. i Hmm.nn, Ethik (19. 6). $. 113 ff. 
I q G oc rlich, Wenord nung und Grundgescl4 ('97J), S, 140, 
116 BÖc kcnlörde. NJW '974, I S' 9 (t \ )4); \' gl. auch das Sondr.rvo lum von ßockenlo rde und M.hr<:nholz in 

nVeriGf 64, I (57 /03 (L). 
I ' 7 Ab )", RcchlSlhcorie /8 (1 987). 401 (I. :dcrs .• Rechl, Vernu nfl. Disku" (t99 5). S. ll) 11., R. Dreier. FS {ur 

Maiho fer (1 9S S). ~7 (S8), der im Konstitutio nali smus einen .nichtpositi vi<ti;chen Rech"bcgrifl" ver· 
wi rkl ic),l sic ),t • • de r da~ rechtlich Geltende Recht - JU' der Pcrspck,i\'e de ' R.ichters - durch eine 
l bg,·stufte Kombinatic>n von Element en der auto ritativen G"<rz,he;" der sozi,l, n Wirksamkeit und 
d er m;t,eri~ lcn Rich,igkcit, d. h. d er Gerechtigkeit, deii n;crt< (98). Der Lcg.lismus besti mme das posi,i\'< 
Recht hin gegen im mer unler Ausschluß von Elementen der maIerioien Richligkci t. 
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Denkens; mehr noch: über den Begriff des Rechts überhaupt"8. Zwar laßt sich die 
Werctheorie in Form einer Prinzipiencheorie"~ in eincr gemäßigten Form für die 
Rechlsanwendung rekonstruieren"o

, doch bleiben. zumal wenn man dieses Modell 
auf die Völkerrechtsordnung überträgt. nach wie vor erhebliche Bedenken zur 
Rationalität der Entscheidungsfindung bestehen. Denn die Encscheidungsfindung 
auf der Ebene des Völkerrechts ist in e(S(er Linie politisch morivierte, rechtlich nur 
begrenzt steuerbace Dezision. So ist es bedenklich. wenn behauptet wird: ~Die 
Wertorientierung des heu Ligen Völkerrechts ist breiter angelegt als es die Gewalrver­
bots-Fixierung suggeriert«"'. Die Wertorientierung führt in der Konsequenz zur 
Überlagerung und Durchdringung der rechrsnormativel.1 Ordnung mit moralischen 
Erwägungen; »Der Rechtsskandal betrifft ( .. .) nicht das Verhalten derjenigen, die den 
Opfern zu Hilfe eilen. Skandalös ist vielmehr das Verhalten desjenigen Organs, von 
dem, auch wenn miln es als politisches begreift. zu erwarren wäre, daß es gegen den 
Bruch des Völkerrechrs in den aufgeführten elementaren Dimensionen angemessen 
vorgeht«'''. Eine mit divergierenden Werten angereicherte Völkcrrechrsordnung 
läuft Gefahr, prima faa'l? für jedes polirisch gewollte Ergebnis hinreichend Begron­

dungsmaterial ~u Üdcrn. Dann aber verlöre das Völkerrecht seine normative Ord­
nungskraft. Das zeigt sich etwa bei Antonio Cassese"): "In fhe current framework of 
the international communicy, tnree sets of values underpin the overarching system of 
inter-sute-relations: peace, human rights and stH-determinarion. However. an}' time 
that conflict or tension arises twO or more of ehese values, peace muse always 
constitute the ultimate and prevailing facwf." Es ist kaum nötig zu erwähnen, daß 

diesc Rangfolge in einer dynamischen Werteordnung - zumal ohne nähere Begrün­
dung - nicht zwingend isT. Wenn ein Vertrcter'" der völkerrechtlichen Wer(cheorie 
meim, eine »Güterabwägung setzt zunächst voraus, daß der Wert der einzelnen Güter 
näher bestimmt wird«, und es dann zu einer "komplexen Abwägung« kommen 

müsse, dann belegt dies allein die damit eröffncte Beliebigkeit des Abwägungspro-

7..esses und -ergebnisses. 

Nicht zuletzt eignet sich das Berufen auf grundlegende Werte der Rechtsordnung als 
rhetOrisches Mine\. So findet sich zur Rechtfertigung der humanitären Intervention 
der Satz: ~Man kann nicht höchste Werte proklamieren und sie dann letztlich doch 
schutzlos lassen. Damit hebt sich der Begriff des Rechtswertes auf. "5. Dabei wird 

eine rechtliche Alternative behauptet., die sich bei n:iherern Hinsehen als Schein­
alternative entpuppt. Denn das Absehen von einer gewaltsamen Durchsctzung der 

Jlg R. Drr itr. FS für M,ihofcr ( 1988), Si (88/94)' 
Jl 9 S. oben, 111. 
110 AIc,y, Rech,. Vo.rnunh, Diskur< (1990, S. 2') (l 16 (f.). Eine rechllic.ho Slrukturierung von Prinz'pien­

konflikten ist zudem unentbehrlich. wenn eine Rechtsordnung (bz..,. eine ein7.dnc Kodifikation) zu 
einem nich, unerheb lichen Teil .. !s ouf Prinzipien .ulbauende .welch •• Ordnung konzipicrI iSl; "gI. d31.u 
Schöbencr. Indusu1epo)itik und Umwc!,sc!ml7. im ßinnenmark,- Zuglrich ein Beilrag 1.ur \'(Ijnsch,f". 
vedassung d..s EG· Vertrages (i.E.), S 6 und pa sim. 

LU Sengi" .. , FAZ v. 12. 7. '999. S. n; ders., S+F ' 999. 'H (1 ) \ ). 
I" Srllgh.tas, ebd .; ;;Imlich Laub.eh, ZR? '999' 176 ('78): ablrhncnd H. Weber, FAZ v. 9.7. ' 999. S. 8: Es 

f(ihn - in die [rrc, d"s Velo der ständi gen Vonrclrr im UN-SichcrhcilSrat dafü r '·cr. ntwonlic h zu 
machen. daß die NATO von den UN kei n Mandill (ür ihre LuflO ngriffc crhielL Tals~chlich bestand 
Keine Lücke im norm.tiven System dr r in\ernotionalrn G cfo hren,bwehr. ( .. . ) Keill St~aI u "d keine 
Su.tcnalli.n7. k.nn be,nspruchen, daß der VN-SichuheilSrat der Kriscnbc\verrung und der Konflikt­
strategie eines Staates oder einer St ... tengruppt folgt. ( . .. ) Dir <!il]schweigende M ilborücksiehligung der 
eigenen Inttressell sei.e ns aller Mitgliodcr des UN-Sieherheil$ralcs ist dabri nichl Systemf<hl<r. sondern 
Teil der Ordnungsvor<lcllu ngcn, die d<ls UN -Syslcm bis heUle getragen h3l'<. 

I!J C~ssesc, EJIL ' 9~9, !j (14)· 
'24 Busse, ZRP '99? 4 16 (41 9/ 4>0 ). 
J 2j Dochring, FS für ßuergcltlhal ( 1996),149 (\ 19). In dieselbe Knlcgoric gchö n auch der S.tz (5 64): - Die 

Glcich,clzung von Unrecht durch Mel\SehenrcclHsverlclzungcn mil dem VerhOl_ gegrn sie einzuschrei­
len, weil d» ,uch U nrcch, .'Ci, ful,., zur Absurdi",! '. 
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Menschenrechte stellt diese keineswegs vollkommen schutzlos. Es bedeutet lediglich 
den Verzicht auf militärische Mittel. Alle friedlichen Durchsetzungsmittcl stehen 
selbstverständlich zur Verfügung. Die Effizienz des Menschenrechcsschutzes isr 
nämlich zuvörderst keine Frage der militärischen Gewalrbereitschaft dritter Staaten, 
sondern der politischen und diplomarischen Einflußnahme auf den die Menschen­
rechte verletzenden Staat zu einem möglichst frühen Zeitpunkr. 

v. Ausblick 

Die humanitare Intervention als rechtliches und politisches Problem ist eingebunden 
in einen aktuellen Wandlungsprozeß des Völkerrechts, aus dem heraus die neuen 
Legitimationsmuster erst verständlich werden und die alten teilweise in einem neuen 
Gewand erscheinen. Ob sich aus der (noch) beschränkten Staacenpraxis in der 
näheren Zukunft eine opinio communis über ihre generelle Zulässigkeir, wenn auch 
umer strikten Voraussetzungen, bilden wird, ist nichr absehbar. Das wird nicht 
zuletzt davon abhängen, ob und inwieweit die zum Eingreifen schreitenden Staaten 
dabei offensichtlich kei.ne ureigensten nationalen wirtschaftlichen oder politischen 
Absichten verfolgen. Angesichts der zu beobachtenden Entwicklung des Völker­
rechts, in das immer stärker Elemente eLner konstitutiven Wertetheorie Eingang 
finden, kommt dem völkerrechtlichen und politischen Diskurs"6 besondere Bedeu­
tung zu, soweit er »eine Chance fur rationales Argumenrieren mit Rechrsrnaterial 
bictet«'17. Daß es sich auch im Fall einer völkerrechtlichen Anerkennung de.r huma­
nitären Intervention immer nur um einen Ausnahmetatbestand handeln kann, sollte 
selbstverständlich sein. Die politische Bedeutung der uni- oder multilateralen huma­
nitären Inrervenrion wird in dem Maße geringer ausfallen, in dem der Sicherheitsrat 
sejne Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zurückgewinnt. Unabhängig davon ist 
es die Sache aller Staaten, mit größerer Sensibilität schon auf konkrete Gefährdungen 
unveGiußerlicher Menschenrechte in Drimtaaten mit wirksamen politischen Maß­
nahmen zu reagieren. Die humanitäre Incervemion bietet gegenuber der wirksamen 
humanitären Prävention das ungleich schlechtere Instrumentarium zum Schutz der 
Menschenrechte. 

I >6 Zur Diskurstheorie grundlegend A lexy. Thcorie d,'r iw·isti schen A rguIllcnwion. 1. Auf!. (1991), . .\ 1 11. 
D er Zus;,mmcnh.ng mit der verfassungsrechdichen Wcnr hcor ie wi rd nicbt zuletZt deutlich in dem 
Hinweil (5.44 L) auf BVerfGE .\4. 169 (>&7). wO es als Aufgabe der Rcchl$prcchung b~zcichncI wi rd , 
lO\Xlcrtvorstdlu ngefl . die dc.r vcrf.l.~.mngHnä ß; gcn Rec1·ltso rdnung ;mm:tn""t\ 2bcr in den Texten der 
geschriebenen Gestl'l.:C ntcln. oder nur" ul1'Uollk()mmt:n , um Ausdruck gCLHigt sind, in t' tnem Akt des 
bewert ende " Erkcnnen<, dem auch willcuh.fte ElemeIHc "icht (ehle n, ~n5 Licht zu bringen und i" 
Entscheidungen zu rcalisieren <. Im "".i",rcn wird hingew;e,en ~ul di, Notwendigkeit . rational" 
Argumentat io n< und die M"ßs t ii b~ der .prak tischen Vern tInft • . Mi ttlerweile bekennt dilS BVcrfG (I:: 
S L~ }v/ j8 L) ~j c h a u.~dri.ickrlch z.!J[J). Oj sk lJ'~gC"d.j.n k.l:'JL, ... DLC" AL.J slc-b lJll~ il isbcsünd c lC' d e :, V4..·da:s s lll~.s.­

rechts hat den Charakter ei nes Diskurses, in dem auc h bei methodisch cinw.lndlreier Arbeit nichr. "b.<Olm 
richti ge, unlcr f,eh kund igcn nicht bc /.weilelb"rc Aussagen dorgebOlcn werden, sondern Grunde gelt end 
gemacht, andere Grunde- d"lgegcngcstdlt werdell und SGhl icßlich die besseren Gründe den Atlss.:hlag 
geben sollen .•. 

1>7 K'lin. BcrDGV .l.l (1994). 9 (44); zur Diskurstheorie im Volkcrrccht vgl. ~uch K~delbach, Zwingendes 
Vlilk,rrC<:h, (199)). S. 160fl. 
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